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Erstes Blatt.

Amtlicher Ceil.
Bekanntmachung.

der Landesversicherungraiistalt Hessen-Nassau
für den Dillkreis.

<8 1246 der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911.)
Mir die der Jnvalivenversichcrnngspflicht unterlie¬

gende« Personen in dem Dillkreise sind vom 1. Januar
1914 ab nachbezeichnete .Wochenbeiträge zu entrichten:

Eia Wochen-

* * « » »« -» - - “ 3,5"
der nachbezeichnete« Krankenkassen. 111 v

4^ 4^ 4^ 4^
1. Allgemeine Grtskrankenkasse für den Dillkreis,

Dillenbnrg.
8 19 der Satzungen.

Mitglied?rNasse(Stufe) III
III
IV
V

16-
-24 -
- 32 -
- 40 —

- 48

16-
-24-
-32-
-40 —
-48

2. vetriebrkrankenkasse der Firma Ang. Herwig
Söhne, Villenburg.

8 10 der Satzungen.
Mitgliederklasse (Stufe ) Ia und Ib

w " Ha n Hb
„ IHa „ IHb
„ „ IVa „ IVb

.. Va „ Vb
3. vetriebskrankenkosse der Firma loh . Van. haar,

Villenburg.
8 9 der Satzungen.

'Mitgliederklasse (Stufe ) Ia und Ib 16 -
„ ,, Ha 24 *
„ „ Hb -32 - -
„ „ lila und Illb - 32 -
„ „ IVa und IVb - 40 —

„V - 48
4. vetriebrkrankenkasse der Firma Bürger Eisen¬

werke, vnrgerhütte , vurg.
8 9 der Satzungen.

Mitgliederklasse (Stufe ) I 16-
„ „ II und III - 24-

IV - - W - -
„ „ V 40-
„ „VI  48

5. vetriebrkrankenkasse der Firma Bürger Eisen¬
werke vnrgerhütte , Niederscheld.

8 10 der Satzungen.
Mitgliederklasse (Stufe ) I

„ „ • II und III
IV
V

VI

16-
24-

-82-
-40 —

-48
6. vetriebrkrankenkasse für dir Libelrhäuserhvtte,

Ueuhütte und hochosenwerke Gberscheld, Eibelr-
hausen.

8 9 der Satzungen.
Mitgliederklasse (Stufe ) I

„ .. II
III und IV

7. vetriebrkrankenkasse der Firma Minervahütte

24 -
-40 —

- 48

A. Grimmel & La ., haiger.
8 8 der Satzungen.

MitgliedeMasse (Stufe ) I
-- „ II
„ „ III

„ IV
.. V

8. vetriebrkrankenkasse der Firma Franksche Sisen-
Ifs“

16-
-24-
-32-
-40 —

-48

werke, G. m. b. h .. Adolfrhlltte
—8 9 der Satzungen.
Mitglrederktasse (Stufe ) l

„ II
„ m
" ^

9. vetriebrkrankenkasse der Firma wester-
wäldcr Tonindnstrie, G. m. b. h „ vreit-
scheid.
« . . 8 1° der Satzungen.

10. Yctriebrnrankenkafft der Firma lv. Ernst
haar L Sohn, Nenhoffnungshütte bei Sinn.

ii « , - 8 10 der Satzungen.
11. vetriebrkrankenkasse ' der Firm« Albert

voring . Sinn.
19  8 10 der Satzungen.

Vetriebrkrankenkasse der ve-
strkr-Verbande; der Reg.-vez. Wiesbaden,wierbaden.

16 - -
—24-
_ 32 - -
-40-
— -48

e»s -s n
w w?i—̂ 22

rf, o*“tz-? tp

8 Ccj'nSr o•»2JOa*y w

v  8 10 der Satzungen.
• »»appichaftr-lkrankenkasien im Bezirk der Lahn-

«nappschast,verein? zu weilburg.
a) Krankenkasse der Dillenburger Staatsberg-

werke. Dillenburg.

L« &>ICJJJ*BKSSiS«

-40-
. . . 8 15 der Satzungen,
d) Krankenkasse Stilling , Dillenburg.

8 15 der Satzungen.
■- 40 —

c) Ana
schtt̂ ^ ^ itrankenkaffe Dillenbnrg, Ober - ^

8 15 der Satzungen,
ch Krankenkasse Loneordia, Oberscheld.

8 15 der Satzungen.

* Dmsknrck bestrkr -Anappschastr.Nrankenkafft,

40

15 der Satzungen.
- - 40-

Für Mitglieder

der nachbezeichnete» Krankenkassen.

I) Krankenkasse Trieschd' rg, Breitscheid.
8 15 der Satzungen.
14. postkrankenkaffe.

Klasse 1 bei einem Tagelohn bis einschl. 1,16 Mk.
„ II „ „ „ von mehr als 1,16 M.

Ms einschl. 183 M.
von mehr als 1.83 M

Ein Wochea-
bcitma d' r
Lohallasse

111111IV V
van

4^ 4) 4^ rdf rfy
-40-

16-

-24-
III

IV bis einschl. 2,83 M.
ehi

-32-
von mehr als 2 83 M.
bis einschl. 3,83 M.
über 3,83 M.

-40 -
-48

15. Für Lehrer und Erzieher.
a) Mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu

1150 Mk.
b) „ „ „ von 1150

-40 —

bis 2000 Mk.
16. Für Hausbeamtinnen (Hausdamen, Haushälter

innen, Stützen), sofern für sie als Mitglieder
~ ' ' iffe ni ' ■ . .

— - 48

einer Krankenkasse nicht etwa Beiträge einer
höheren  Lohnklasse zu entrichten sind. - 32 — —
17. Für landwirtschaftliche Bttrlcbsbeamtc:

aj mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu 850 M. - 32-b) mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr als
850 bis 1150 Mk. - 40 —

c) mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr als
1150 Mk. - 48

18. Für alle Personen, die einer der vorgenannten
Arankcnkassen nicht angehören:

a) männliche Personen über 21 Jahre - 40 —
b) weibliche Personen über 21 Jahre - 32-
c) männliche Personen von 16—21 Jahren - 32-
d) weibliche Personen von 16—21 Jcchren - 24 --
e) Lehrlinge und Lehrnrädchen über 16 Jahre —24—  —
Wenn im voraus für Wochen, Monate , Viertel¬
jahre oder Jahre eine feste bare Vergütung verein¬
bart ist, so sind Beiträge derjenigen Lohnklasse
zu entrichten , in deren Grenzen die bare Ver¬
gütung fällt - vergl . Ziffer 17 dieser Bekannt¬
machung — sofern diese Beiträge höher sind als
die nach der vorstehenden Bekanntmachung mass¬

gebenden (8 1247 der R .-V.-O.).
Die Verwendung von Beitragsmarken einer höheren Lohn-

klasse — als gesetzlich vorgeschrieben — ist allgemein zu¬
lässig . Wenn zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten
die Versicherung in einer höheren Lohnklasse nicht ausdrücklich
vereinbart ist, so ist der Arbeitgeber nur zur Leistung der
Hälfte desjenigen Beitrags verpflichtet , lvelcher nach der vor¬
stehenden Bekanntmachung für den Versicherten zu entrichte » ist.

Zur richtigen und rechtzeitigen Verwendung der fälligen
Beitragsniarken sind die Arbeitgeber verpflichtet . Rechtzeitig
geschieht die Verwendung nur dann , wenn sie bei jeder Lohn¬
zahlung, und wenn keine Lohnzahlung stattftndet und der
Lohn gestundet wird , bei vcendigung der Dienstverhältnisses,
spätestens  aber in der letzten Woche jeden Vierteljahre,,
erfolgt . Den Arbeitgebern steht das Recht zu, bei der Lohn¬
zahlung den Versicherten die Hälfte der Beiträge in Abzug
zu bringen . Sind .Abzüge bei einer Lohnzahlung unterblieben,
so dürfen sie nur noch bei der nächsten nachgeholt werden.

Mndct die Beschäftigung einer versicherungspflichtigen Per¬
son nicht während einer ganzen Beitragswoche bei demselben
Arbeitgeber statt , so ist von demjenigen der volle Wochcn-
beitrag zu entrichten , welcher den Versicherten zuerst be¬
schäftigt. Wurde dieser Verpflichtung nicht genügt , und hat
der Versichert« den Beitrag nicht selbst entrichtet , so hat der¬
jenige Arbeitgeber , welcher den Versicherten weiterhin be¬
schäftigt, den Wochenbeitrag zu leisten. Steht der Versicherte
gleichzeitig in mehreren die Versicherungspflicht begründen¬
den Arbeits -- und Dienstverhältnissen , so hasten alle Arbeit¬
geber als Gesamtschuldner für die vollen Wochenbeiträge.
Die unterlassene Markenverwendung kann
nicht damit entschuldigt werden , daß ein an¬
derer Arbeitgeber , der den Versicherten vor¬
her beschäftigt habe , zu r Beitragsleistung ver¬
pflichtet gewesen  sei . Versicherungspflichtige Personen 5
sind befugt, die Beitrüge an Stelle der Arbeitgeber zu ent - »
richten. Dem Versicherten , welcher die vollen Beiträge ent - !j
richtet hat , steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge jl
verpflichteten Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der Hälfte :
des Beitrags zu, wenn die Marken vorschriftsmäßig entwertet j
sind. Als Entwertungstag ist der Sonntag derjenigen Bei - ?
tragswoche auf die Marke zu schreiben, für welche die Marke j
gilt . «

Durch die Reichsverslcherungeordnung ist die Bersicl̂ nmgs-
pflicht ausgedehnt auf die gegen Lohn oder Gehalt beschäf¬
tigten Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, sowie auf vllhnen-
und Vrchefftrmitgtteder - - ohne Rücksicht ans den Auustwert der
Leistungen . sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienstj
2000 Mk. nicht übersteigt . Lehrer und Erzieher an öffent¬
lichen Schulen und Anstalten unterliegen der Versicherungs¬
pflicht nicht, sofern ihnen eine Anwartschaft aus Pension im
Betrage der geringsten Invalidenrente sowie ans Hinterblie-
benenfürsorge (Wttiven - und Waisenrente ) nündestcns nach
den Sätzen der ersten Lohnklasse gewährleistet wird . Der
Versichernngspflichr unterliegen ferner nicht Personen , welche
während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zu¬
künftigen Beruf Unterricht gegen Entgelt etteilen (z. B
Stickenten , Seininaristen , Schüler , welche Privatstunden geben).

Die verfichtrungspflicht ergreift auch solche al ; Lehrer tätige
Personen, welche aus dem Stundengeben bei wechselnden Aus-
traggeber » ein Gewerbe machen (selbständige Musiklehrer , Sprach¬

lehrer usw.) und zwar auch dann , wenn sie den Unterricht in
der eigenen Wohnung erteilen.

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Ver¬
sicherung einzutreten , solange sie das 40. Lebensjahr nicht
vollendet haben (Selbstversicherung).

1. Betriebsbeamte , Werknreister und andere Angestellte i»
ähnlich gehobener Stellung , wenn diese Beschäftigung ihren
Hauptberuf bildet , Handlungsgehilfen und -Lehrlinge , Ge¬
hilfen und Lehrlinge in Apotheken, Bühnen - und Orchester-
Mitglieder , ferner Lehrer und Erzieher , sämtlich, sofern
ihr regelmäßiger Iahresarbeitsoerdienst an Lohn oder Ge¬
halt mehr als 2000 Mk., aber nicht über 5000 IRK.
beträgt.

2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsnnternehmer , welche
nicht regelmäßig mehr als zwei versichernngspflichtige
Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende.

3. Personen , deren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalt be¬
steht, sowie diejenigen , welche nur vorübergehende Dienst¬
leistungen verrichten , die als verslchernngsfrei gelten.
Versicherte, bei denen die Voraussetzungen für die Ver¬

sicherungspflicht und Selbswersichenmg aufhören , können die
Versicherung freiwillig sortsetzen. sofern sie noch nicht dauernd
erwerbsunfähig siitd.

Die freilvillige Versicherung ist an die Entrichtung von
Beiträgen einer bestimmten Lohnklasse nicht gebunden ; hier¬
bei steht vielmehr die Verwendung von Beitragsmarken zu 16,
24, 32, 40 und 48 Pfg . frei.

Zur Verwendung der Beitragsmarken aus Grund der vkk-
sicherungspflichtund sich daran anschließender weiterverfichrrung
sind gelbe und für die Selbstocrsicherung und deren Fort¬
setzung graue Quittungskarten zu verwenden.

Die aus der Versicherungspflicht sich ergebende Anwart¬
schaft erlischt, wenn während zweier Jahhre nach dem auf
der Quittungskarte verzeichneten Ausstellungstag ei» die Ber-
ficherungspfticht begründendes Arbeits - oder Dienstverhältnis
oder die Weiterversicherung nicht oder in weniger als insge¬
samt 20 Beitragswochen bestanden hat . Bei der Selbstvcr-
sichcrung und ihrer Fortsetzung müssen zur Anftechterhaltung
der Anwartschaft während der angegebenen zloei Jahre min¬
destens 40 Beiträge entrichtet werden, wenn nicht vorher aus
iGruud der Versicherungspfticht mehr als 60 Beiträge ge¬
leistet ivorden sind. Im letztere,, Falle geintgen 20 Beiträge.

Alle Versicherungspflichtigen und alle Versicherungsberech-
tigten können zu jeder Zeit und in beliebiger Anzahl Zusatz¬
marken einer beliebigen Versicherungsanstalt in die Quittungs-
karte einkleben. Sie erlverben dadurch Anspnich aus Zusatz¬
rente für den Fall , daß sie invalide werden . Der Wert einer
Znsatzmarke beträgt 1 Mark . Die durch Znsatzmarke» er¬
worbene Anwartschaft erlischt nicht.

Vom 1. Januar 1914 ab sind auch die Orts -, Betriebs -,
Jimungs - und Knappschaftökrankeukassen verpflichtet , die Aus¬
stellung und den Umtausch von Quittungskarten für ihre
Mitglieder aus Ansuchen vorzunehmen . Neben dieser Verpflich¬
tung für die Krankenkassen bleiben die bisherigen chuittungs-
kartenansgabestellen — Polizeibehörde» und vürgermeister-
ämter — jedoch nach wie vor weiter verpflichtet, die Ausstelluu«
und den Umtausch voll Quittungskarteu Porzunehmen. Letzteres
Ist namentlich für Versicherte auf dem Lande von großer Be¬
deutung , denn es werden ihnen dadurch oft recht weite Wege,
Zeitverluste und Kosten erspart.

Kassel,  den 15. Dezember 1913.
Der Vorstand:

Riedesel Freiherr zu Eisenbach,  Landeshauptmann.

Wird veröffentlicht.
Dillenburg , den 6. Januar 1914.

Das Versicherüngsamt des Dillkreises:
Der Vorsitzende: I . V. : I a c o b i.

Grtrstatut
betr . die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde Nanzenbach.
Wiederholt , da in Rr . 6 der Text des 8 4 falsch wieder

gegeben worden ist.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordlrung vonr 4. Augus

1897 und der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinignn,
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S . 187) und der
Beschlufles der Gemeindevertretung vom 14. Oktober 1911
wird für den Gemeindebezirk Nanzenbach folgendes Ortsftaku
erlassen.

8 1-
Die Verpflichtung zur polizeimäßtgen Reinigung ein

schließlich der Schneeräumung , des Bestrenens mit abstumpfen
den Stossen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengen!
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Weg,
innerhalb des Ortsberings wird den Eigentümer der an
ß^ cnden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grunde
ststcke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspflicht erstreckt sich in der ganzen Breit,
^ Mundstückes auf den Bürgersteig, einschließlich des Bord

; • ,l1,b  ~bic  Hälfte des Jahrdammes
an einer Straßenecke, so hat der Reini

besorgen ™ beiden Straßenseiten die Reinigung z>
l? 1 .Stroßenreiuigung gehört auch das Freihalten de,

Straßemnmen von Schnee lmd Eis bei Frostwetter.
8 2.

ra  Eigentümern werden die Wohumrgsberechtigter
e» sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauü
dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeft
zusteht.

.

I



§ 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

tz 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet . Bei Leistungsunfühigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
-verpflichtet . Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit
Heren Zustimmung durch schriftliche oder Protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen , so ist
er zur polizeimäßigen Reinigung öffentlich - rechtlich verpflichtet.
Auch steht der Gemeindevertretung das Recht zu , in einzelnen
-Fällen gegen Zahlung einer bestimmten Abgabe die Retni-
gungspflicht gemeindeseitig zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten werden von der

-Gemeinde gegen die Haftpflicht versichert , der sie lvegen Nicht¬
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch dieses
Ortsstatut auserlegten Verpflichtungen ausgesetzt sind.

8 5.
Die nach 8 1 Abs . 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken , Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich -rechtlich Verpflich¬
teten zur Last , sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 6.
Dieses Ortsstatut tritt rllckivirkend mit dem 1. April d. I.

in Kraft.
Nanzenbach , den 14. Oktober 1913.

Gail,  Bürgermeister.
Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hier¬

mit erteilt.
Nanzenbach , den 14. Oktober 1913.

Die Polizeiverwaltung : Gail,  Bürgermeister.
Genehmigt.
Dillenburg , den 31 . Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

polizelverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeivertoaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 2V. September 1867 wird nach Beratung mit
dem Gemcindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Nanzenbach  folgeiwe Polizeiverordnung erlassen.

8 1.
Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Nanzenbach vom 14.
Oktober 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent-
iichen Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ¬
lich der Bordsteine , Straßcnrinnen und den Fahrdamm in
der durch das Ortsstatut vorgefchricbenen Ausdehnung regel¬
mäßig jede Woche wenigstens eininal , nämlich Samstags , sowie
an dem Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April
bis Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags
und 9 Uhr abends und vom 1. Oktober bis Ende März in
der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren bezw. reini¬
gen . Der Unrat ist wegzuschafsen ; es ist verboten , Straßen¬
schmutz, Schnee , Eis oder dergl . in die Kanalösfnungen zu
kehren oder den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben . Bei
trockener , frostfreier Witterung müssen die Straßen und
Bürgersteige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der
Reinigung gehörig mit Wasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschiiebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
-eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefnnden hat , oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.
Die Bürgersteige und , wo solche nicht vorhanden sind , die

-Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee gerei¬
nigt nno bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpsenden Mitteln
(Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut feiiu

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bürger¬
steige mittels Wasser während der Frvstzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert
werden , sondern sind von den Reinigungspfltchtigen sofort
wegzuschafsen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen die
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden , daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen , überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und unge¬
hinderten Abfluß des Wassers hindert , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9Mk . oder im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nnchkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimäßigen Reini¬
gung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizelverordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Nanzenbach , den 23 . Dezember 1913.

Der Bürgermeister : Gail.

betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der
Gemeinde Rabenscheid.

Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung vom 4. August
1897 und der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G .-S . S . 187) und des
Beschlusses der Geinetndeverordneten -Bersammlung vom 24.
Mai 1913 wird für die Gemeinde Rabenscheid folgendes Orts-
scatnt erlassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur volizeimäßigen Reinigung ein¬

schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpfen-
ven Stoffen bet Schnee - und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Ortsbettngs wird den - Eigentümern der an¬

grenzenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund - '
stücke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspfltcht erstreckr sich auf den Bürgersteig,
einschließlich des Bordsteines , die Straßenrinne und die Hälfte
des Fahrdammes . Liegt ein Grundstück an einer Straßen¬
ecke, so hat der Reinigungspflichtige ans beiden Straßen¬
seiten die Reinigung zu besorgen.

Zur Straßenreinigung gehört auch das Freihalten der
Straßenrinnen von Schnee und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 B . G .-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauch
dinglich Berechtigte gleichgestellt , denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur volizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet . Bei Leistungsunsähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
verpflichtet . Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehärde gegenüber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen , so ist
er zur polizeimüßigen Reinigung öffentlich - rechtlich verpflichtet.
Auch steht dem Bürgermeister das Recht zu , ick einzelnen
Fällen gegen Zahlung einer bestimmten Abgabe die Reini - z
gungspflicht gemeindeseitig zu übernehmen.

8 4. \
Die zur Straßenreintgung Verpflichteten können sich l

gemeinschaftlich gegen Haftpflicht versichern , der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Ersüllung der ihnen durch
dieses Ortsstatut auferlegten Verpflichtungen ausgesetzt sind.
Die Gemeinde ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß
einer solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung mit
den Verpflichteten herbeizuführen.

8 5.
Die nach 8 1 Abs . 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öfsentlicher Wege bildenden Brücken , Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt den zu ihrer Unterhaltung öfsentlich -rechtlich Verpflich¬
teten zur Last , sie wird durch dieses Statut nicht berührt.

8 6.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. August 1913 in Kraft.
Rabenscheid , den 2. August 1913.

Zöllner,  Bürgermeister.
Die Zustimmung zu vorstehendem Orts,tarnt wird hier¬

mit erteilt.
Rabenscheid , den 2. August 1913.

Die Polizeiverwaltung : Zöllner,  Bürgermeister.
Genehmigt.
Dillenburg , den 31. Oktober 1913.

Der Kreisansschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

polizelverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Berordnirng

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 20 . September 1867 wird nach Beratung mit
den - Gemeindevorstand für den Bezirk der Landgemeinde
Rabenscheid folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.
Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der ' Landgemeinde Rabenscheid vom
2 . August 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent¬
lichen Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ¬
lich der Bordsteine , Straßenrinnen und den Fahrdamm in
dep. durch das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung regel¬
mäßig jede Woche wenigstens einmal , nämlich Samstags , sowie
an dem Tage vor jedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April
bis Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags
und 9 llhr abends und vom 1. Oktober bis Ende März in
der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren bezw . reini¬
gen . Der Unrat ist wegzuschafsen : es ist verboten , Straßcn-
schmutz, Schnee , Eis oder dergl . in die Kanalöfsnungen zu
kehren oder den Nachbarn zuzukehren oder zuznschieben . Bei
trockener , frostfreier Witterung müssen die . Straßen und
Bürgersteige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der
Reinigung gehörig mit Wasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschriebenen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche
fordert.

8 3.

Die Bürgersteige und , wo solche nicht vorhanden sind , die
Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee gerei¬
nigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln
(Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bürger¬
steige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert
werden , sondern sind von den Reintgungspflichtigen sosott
wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge

des Schnees , sowie bei abgehendem Jrostwetter müssen die
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden , daß das Wasser ungehindett Abzug hat

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen , überhaupt jede Vorrichtung , die den raschen und unge¬
hinderten Abfluß des Wassers hindett , ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden , sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9Mk . oder im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigen Reinigung Verpflichteter , für den
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat , bleibt
straffrei , wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimäßigen Rcin^
aung Verpflichteten , der die Ausführung der Reinigung durch
Pttvatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übettragen hat.

I

i

8 6.
Diese Polizelverordnung tritt mit dem Tag « der Ver

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Rabenscheid , den 20 . Dezember 1913.

Zöllner,  Bürgermeister.

Grtsstatut
betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der

Gemeinde . Seilhofen.
Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung vom 4. August

1897 und der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G .-S . S . 187) und des
Beschlusses der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 1913 wird
für den Gemeindebezirk Seilhofen folgendes Ottsstatut erlaffe « :

8 1.
Die Verpflichtung .zur polizeimäßigen Reinigung ein¬

schließlich der Schneeräumung , des Bestreuens mit abstumpfen¬
den Stoffen bei Schnee - und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklung aller öffentlichen Wege
innerhalb des Gemeindebezirks wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstücke übertragen . Gleich bleibt , ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspflicht erstreckt sich in der ganzen Breite
des Grundstückes auf den Bürgersteig , einschließlich des Bord¬
steines , die Straßenrinne und die Hälfte des Fahrdammes.
Liegt ein Grundstück an einer Straßenecke , so hat der Reini-
gungspflichtige auf beiden Straßenseiten die Reinigung zu
besorgen.

Zur Straßenreintgung gehört auch das Freihalten der
Straßenrinnen von Schnee und Eis bei Jrostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

(8 1093 B . G .-B .) sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauch
dinglich Berechtigte gleichgestellt , denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet . Bei Leistungsunsähigkeit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
verpflichtet . Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder protokollarische Ev-
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen , so ist
er zur polizeimäßigen Reinigung öfsentlich - rechtlich verpflichtet.
Auch steht dem Gemeinderat das Recht zu , in einzelnen
Fällen gegen Zahlung einer bestimmten Abgabe die Retni-
gungspflicht zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich

gemeinschaftlich gegen Haftpflicht versichern , der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Ersüllung der ihnen durch
dieses Ortsstatut auferlegten Verpflichtungen ausgesetzt sind.
Die Gemeinde ist auf Antrag verpflichtet , den Abschluß einer
solchen Versicherung herbeizuführen.

8 5.
Die nach 8 1 Abs . 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912

bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
Bestandteil öffentlicher Wege bildenden Brücken , Durchlässe
und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges
fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich -rechtlich Verpflich¬
teten zur Last , sie wird durch dieses Statut nicht berühtt.

8 6.
Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1.. Juli 1913

in Kraft.
Seilhofen , den 14. Juli 1913.

Der Bürgermeister : Th eis.

Die Zustimmung zu vorstehendem Ottsstatut wird hier¬
mit erteilt.

Seilhofen , den 14. Juli 1913.
Die Polizeiverwaltung : T h e is ,. Bürgermeister.

Genehmigt.
Dillenburg , den 31 . Oktober 1913.

Der Kreisansschuß des Dillkreises : v. Zitzewitz.

poli ; eiverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen wird für den Bezirk der Landgemeinde Seilhosen
folgende Polizeiverordnung erlassen r

8 1.
Die nach dem Ottsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Seilhofen vom
14. Juli 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent¬
lichen Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ¬
lich der Bordsteine , Straßenrinnen und den Fahrdamm in
der durch das Ortsftatut vorgeschriebcncn Ausdehnung regel¬
mäßig jede Woche einmal , nämlich Samstags , sowie
an dem Tage vor sedem gesetzlichen Feiertage vom 1. April
bis Ende September in der Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags
und 9 Uhr abends und vom 1. Oktober bis Ende März in
der Zeit zwischen 3 bis 7 Uhr nachmittags kehren bezw . reinig
gen . Der Unrat ist wegzuschaffen ; es ist verboten , Straßen»
schmutz, Schnee , Eis oder dergl . in die Kanalöffnungen z«
kehren oder den Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben . Bei
trockener , frostsreier Witterung müssen die Straßen und
Bürgersteige zur Verhütung der Staubentwicklung vor der
Reinigung gehörig mit Wasser besprengt werden.

8 2.
Außer der im 8 1 vorgeschriebcnen regelmäßigen Reinigung

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen , wenn und so oft
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger¬
steige stattgefunden hat , oder die Polizeibehörde eine solche

g3
Die Bürgersteige und , wo solche nicht vorhanden sind , die

Straßen müssen im Winter stets sorgfälttg vom Schnee gerei¬
nigt und bei Schnee - oder Eisglätte mit abstumpfenden Mittel«
(Sand , Asche, Sägemehl und dergl .) bestreut sein.

Während des Jrostwetters sind die Straßenrinnen stet-
frei von Schnee und Eis zu halten . Das Reinigen der Bürger¬
steige mittels Wasser während der Frostzeit ist verboten.

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Sttaße abgelagert
werden , sondern sind von den Reinigungspfltchtigen sofort
wegzuschaffen.

8 4.
Nach starken Regengüssen und bet plötzlichem Abgang«

des Schnees , sowie bei abgehendem Frostwetter müssen dt«



Straßenrinnen , Gusse» und sonstigen Abflüsse ungesäumt und
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abzug hat.

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung, die den raschen und unge¬
hinderten Abfluß des Wassers hindert, ist verboten,

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sosern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strase
cintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark, im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimüßigenReinigung Verpflichteter, für den
gemäß Z 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat, bleibt
straffrei, wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polizeimäßigen Reini¬
gung Verpflichteten, der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Seilhofen, den 20. Dezember 1913.

_ _ Der Bürgermeister: T h e i s.
Grtsstatut

betreffend die Reinigung der öffentlichen Wege in der
Gemeinde Hohenroth.

Aufgrund des 8 6 der Landgemeindeordnung vom 4. August
1897 und der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes über die Reinigung
öffentlicher Wege vom 1. Juli 1912 (G.-S . S . 187) und des
Beschlusses der Gemeindevertretung vom 30. Mai 1913 wird
fltr die Gemeinde Hohenroth folgendes Ortsstatnt erlassen:

8 1.
Die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung ein¬

schließlich der Schneeräumung, des Bestreuens mit abstumpfen¬
den Stoffen bei Schnee- und Eisglätte und des Besprengens
zur Verhinderung der Staubentwicklungaller öffentlichen Wege
innerhalb des Gcmeindcbezirks wird den Eigentümern der an¬
grenzenden Grundstücke übertragen. Gleich bleibt, ob die Grund¬
stücke bebaut oder unbebaut sind.

Die Reinigungspslicht erstreckt sich in der ganzen Breite
des Grundstückes auf den Bürgersteig, einschließlich des Bord¬
steines, die Straßenrinne und die Hälfte des Fahrdammes.
Liegt ein Grundstück an einer Straßenecke, so hat der Reini¬
gungspflichtige auf beiden Straßenseiten die Reinigung zu
besorgen.

Zur Straßenreinigung gehört auch das Freihalten der
Straßenrinnen von Schnee und Eis bei Frostwetter.

8 2.
Den Eigentümern werden die Wohnungsberechtigten

<8 1093 B. G.-B.) sowie solche zur Nutzung oder zum Gebrauch
dinglich Berechtigte gleichgestellt, denen nicht bloß eine Grund¬
dienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche, Dienstbarkeit
zusteht.

8 3.
Die Grundstückseigentümer sind an erster Stelle , die nach

8 2 Verpflichteten an zweiter Stelle zur polizeimäßigen Reini¬
gung verpflichtet. Bei Leistungsunfähigkcit eines Anliegers
ist an seiner Stelle die Gemeinde zur polizeimäßigen Reinigung
verpflichtet. Hat für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten ein anderer der Ortspolizeibehörde gegenüber mit
deren Zustimmung durch schriftliche oder protokollarische Er¬
klärung die Ausführung der Reinigung übernommen, so ist
er zur Polizeimätzigen Reinigung öffentlich-rechtlich verpflichtet.
Auch steht dem Bürgermeister das Recht zu, in einzelnen
Fällen gegen Zahlung einer 'bestimmten Abgabe die Reini¬
gungspflicht auf die Gemeinde zu übernehmen.

8 4.
Die zur Straßenreinigung Verpflichteten können sich

gemeinschaftlich gegen Haftpflicht versichern, der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der ihnen durch
dieses, Ortsstatut auferlcgten Verpflichtungen ausgeseyt sind.

Der Flieger Tormarleu.
Roman von Reinhold  O r t nr a n n.

(Nachdruck verboten.)
(13. Fortsetzung.)

Liane war auf die Kante eines Stuhles niedergesunken
und hatte ihr Gesicht in den Händen verborgen. Eine lange
Stille folgte den harten Worten der Greisin. Dann wurde
wieder die müde, kraftlose Stimme vom Sofa her ver¬
nehmlich.

"Ith lasse dir Zeit, meinen Vorschlag zu überlegen.
Aber du sollst dir darüber klar fein, daß es nach meinem
^.ode kaum einen anderen Weg für dich gibt, als diesen:
denn es ist in der Hauptsache meine Witwenpension und eine
Leibrente, von der ich lebe. Das Vermögen, das ich dir
hinterlassen kann, ist viel zu gering, um dir eine Existenz
zu sichern, lind um den Preis , vor den gefährlichen Ver¬
suchungen der Welt bewahrt zu bleiben, dürftest du getrost
auf ihre Eitelkeiten verzichten. Mit Tränen und Seufzern
aber möchte ich verschont bleiben. Es soll kein Zwang
auf dich geübt werden, sondern du magst tun oder lassen,
was dir gefällt ."

Liane hatte sich erhoben.
„Wenn du es für das Rechte hälft, Grotzinama, und

Nir den einzigen Weg, der mir offen bleibt —"
„Ich will kein Ja oder Nein in diesem Augen¬

blick. — Geh' jetzt, dich für deinen Besuch bei Aurelieanznkleiden."
Eine Viertelstunde später befand sich Liane auf dem

T'- dem  in einer weit entlegenen Stadtgegend ge-
Stiftsgebäude , das sie schon als Kind nur mit einem

aefühl des Unbehagens hatte betreten können. Als sie
beklommenen Herzens mit einem unterwegs erstandenen
Blnmenstränßchen die Treppe emporstteg, hörte sie im oberen
Stockwerk den wohlbekannten, weichen Klang einer dunklen
Frauenstimme, und auf dem nächsten Absatz schon stand sie
u wortloser Ueberraschung der Herabkommenden gegenüber.

Sabine Heßmer aber, die sichtlich erfreut war, sie zu
sthen, streckte ihr liebenswürdig die Hand entgegen.

„Bis beinahe an das Ende der Welt also muß man
wandern, um feiner Hausgenossin zu begegnen," sagte sie
icherzend. „Von Tag zu Tag habe ich vergebens darauf
?Etzosft. Sie als lieben Besuch in mein Altjnngfernstübchen
vvlüpseu zu sehen."

Liane glühte vor Verlegenheit.
. . -»Ich wäre ja gerne gekommen," erwiderte sie leise, „aber
bte Großmama - "

„Die Großmama war nicht dSmtr einverstanden, ich kann 1
~ ^whl denken. Und am Ende kann man ja auch gut !
^ " und sein, ohne sich gegenseitig Besuch zu machen. Aber i

• ich fragen, ob es vielleicht das Fräulein v. Hergenroth j

1 Der Bürgermeister ist auf Antrag verpflichtet, den Abschluß
- einer solchen Versicherung nach näherer Vereinbarung mit
i den Verpflichteten herbeiznführcn.
i 8 5.

Die nach 8 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1912
: bestehende Pflicht zur polizeimäßigen Reinigung der einen
; Bestandteil öfsentlicher Wege bildenden Brücken, Durchlässe
s und ähnlicher Bauwerke unterhalb der Oberfläche des Weges

fällt dem zu ihrer Unterhaltung öffentlich-rechtlich Vcrpflich-
j teten zur Last, sie wird durch dieses Statut nicht berührt,
s 8 6.

Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. April
r d. Js . in Kraft.

Hohenroth, den 21. Juli 1913.
? Der Bürgermeister: Gimbel.

Die Zustimmung zu vorstehendem Ortsstatut wird hier-
: mit erteilt.

Hohenroth, den 29. September 1913.
Die Polizeivekwaltung: Gimbel,  Bürgermeister.

Genehmigt.
Dillenburg, den 31. Oktober 1913.

Der Kreisausschuß des Dillkreiscs: v. Z i tze w i tz.

polizeiverordnung.
Aufgrund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 20. September 1867 wird für den Bezirk der
Landgemeinde Hohenroth  folgende Polizeiverordnung er¬
lassen:

8 1.
Die nach dem Ortsstatut , betreffend die Reinigung der

öffentlichen Wege in der Landgemeinde Hohenroth vom
21. Juli 1913 zur polizeimäßigen Reinigung der öffent¬
lichen Wege Verpflichteten müssen den Bürgersteig einschließ¬
lich der Bordsteine, Straßcnrinnen und den Fahrdamm in
der durch das Ortsstatut vorgeschriebenen Ausdehnung regel¬
mäßig jeden Samstag , sowie an dem Tage vor jedem gesetz¬
lichen Feiertage vom 1. April bis Ende September in der
Zeit zwischen5 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends und vom
Oktober bis Ende März in der Zeit zwischen3 bis 7 Uhr
nachmittags kehren bezw. reinigen. Der Unrat ist weg¬
zuschaffen; es ist verboten, Straßenschmutz, Schnee, Eis z
oder dergleichen in die Kanalöffnungen zu kehren oder den .<
Nachbarn zuzukehren oder zuzuschieben. Bei trockener, frost- -
freier Witterung müssen die Straßen und Bürgersteige zur j
Verhütung der Staubentwicklung vor der Reinigung gehörig s
mit Wasser besprengt werden. -

§ 2. j
Außer der im 8 1 vorgeschricbenen regelmäßigen Reinigung !

hat eine besondere Reinigung zu erfolgen, wenn und so oft -
eine Verunreinigung der Straßen , Straßenrinnen oder Bürger- 1
steige stattgcfunden hat, oder die Polizeibehörde eine solche •

) fordert.
§ 3.

Die Bürgersteige und, wo solche nicht vorhanden sind, die :
Straßen müssen im Winter stets sorgfältig vom Schnee gerei- !
nigt und bei Schnee- oder Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln j
(Sand, Asche, Sägemehl und dergl.) bestreut sein.

Während des Frostwetters sind die Straßenrinnen stets j
frei von Schnee und Eis zu halten.

Das Reinigen der Bürgersteige mittels Wassers während j
der Frostzeit ist verboten. 4

Eis und Schnee dürfen nicht auf der Straße abgelagert i
werden, sondern sind von den Reinigungspflichtigen sofort \
wegzuschaffen. i

§ 4.
Nach starken Regengüssen und bei plötzlichem Abgänge ;

des Schnees, sowie bei abgehcndem Frostwetter müssen die !
Straßenrinnen , Gossen und sonstigen Abflüsse unge'äumt und j
so gereinigt werden, daß das Wasser ungehindert Abzug hat. i

Die Anlegung von Stauungen in den Rinnsteinen oder
Gossen, überhaupt jede Vorrichtung, die den raschen und u»ge- i
hinderten Abfluß des Wassers Hindert, ist verboten.

Durchlässe und Kanäle sind stets rein vom Schlamm oder
sonstigem Unrat zu halten.

8 5.
Zulviderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmunge«

werden, sofern nicht nach den Gesetzen eine höhere Strafe
eintritt , mit Geldstrafe bis zu 9 Mk. oder im Unvermögenssalle
mit Hast bis zu drei Tagen geahndet.

Ein zur polizeimäßigenReinigung Verpflichteter, für de»
gemäß 8 6 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege
vom 1. Juli 1912 ein anderer der Ortspolizeibehördegegen¬
über die Ausführung der Reinigung übernommen hat, bleibt
straffrei, wenn dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zur polkzeimäßigen Reini¬
gung Verpflichteten, der die Ausführung der Reinigung durch
Privatvertrag einer tauglichen Persönlichkeit übertragen hat.

8 6.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung

im Kreisblatt in Kraft.
Hohenroth, den 17. Dezember 1913.

Der Bürgermeister: Gimbel.

Bekanntmachung.
Keklamationen gegen die Einstellung in das Hrer

oder in die Marine find unter Angabe der zur Begrün¬
dung dienenden Verhältnisse bis zum 1. Februar ds . Js.
bei den Ortsbürgermei  st ern  anzubringen.

Sie können mündlich vorgetragen werden. Schriftliche
Gesuche verursachen meistens unnötige Kosten und haben
keinen Zweck, weil alle in Betracht kommenden Verhältnisse
von amtswegen ohne weiteres unter Benutzung eines aus
sührlichen Fragebogens erörtert werden.

Zn den neuen Reklamationen müssen alle Namen deut¬
lich geschrieben sein, und das Geburtsdatum der Eltern
und Brüder der Militärpflichtigen darf nicht fehlen. Die
einzelnen Fragen in der Reklamationsver¬
handlung sind genau lind bestimmt zu beant¬
worten.  Ebenso müssen Grundbesitz, das Einkommen da¬
raus , oder der Arbeitsverdienst usw. der Eltern angegeben
werden, und bei den Geschwistern, ob es rechte oder Stief¬
geschwister sind und wann etwa ältere noch dienende Brüder
bereits zur Einstellung gelangt sind. Ich mache rroch be¬
sonders darauf aufmerksam, daß sämtliche Geschwister ohne
Rücksicht aus ihr Alter und ob sie verheiratet sind oder
nicht aufzuführen sind.

Die Militärverhältnisse älterer Brüder sind stets so ge¬
nau anzugeben, daß Zweifel dieserhalb nicht entstehen können.
Besonders ist zu vermerken, warum sie vom Militärdienst
befreit geblieben sind; ob auf Reklamationen oder infolge
körperlicher Gebrechen, und wenn sie eingestellt waren, ob
deren vorzeitige Entlassung im Reklamationsweg erfolgt ist.

Bei den Verhandlungen der Reklamationen in den Muste-
rnngS- und Aushebungsterminen mußten eine größere An¬
zahl von Reklamationen als unbegründet zurückgewiesen»-er¬
de», weil ältere unterstützungspflichtige Brüder vorhanden
waren. Zur möglichsten Vermeidung der Einreichung von
gesetzlich unbegründeten Reklamationen mache ich daher auf
folgendes besonders aufmerksam:

Eine Reklamation ist in der Regel zu verwerfen, wenn
ein älterer Bruder des Reklamierten zur Unterstützung seiner
Angehörigen gesetzlich verpflichtet ist. Durch Verheiratung
kann sich der ältere Bruder seiner Verpflichtung zur Unter¬
stützung der Eltern ohne weiteres nicht entziehen. Viel¬
mehr bleibt der ältere Brüder , auch wenn er sich verheiratet
und seinen Hausstand gegründet hat, verpflichtet, seine Eltern
zu unterstützen, es sei denn, daß er bei dein Einttitt des
Reklamierten in das militärpflichtige Alter (das ist der
1. Januar desjenigen Jahres , in welchem der Militärpflichtige
20 Jahre alt wird) bereits 25 Jahre alt war, und daß seine
Verheiratung und Gründung des eigenen Hausstandes vor
dem Musterungs- (nicht Aushebungs-)termin desjenigen
Jahres stattgefunden hat, in welchem die Aushebung des
Reklamierten erfolgt ist. Darauf , daß der ältere vorzeitig
verheiratete Bruder tatsächlich durch seine Verheiratung und

ist. dem diese Blumen da zugedacht sind? Sie ist nämlich
meine Patientin und sie hat mir schon recht viel von Ihnen
und der Frau Präsidentin gesprochen."

„Ja , wir hörten erst heute von Fräulein Aurelies Er¬
krankung, und ich sollte mich nach ihrem Befinden er¬
kundigen."

„Es ist nichts Gefährliches, wie ich hoffe — eine In¬
fluenza mit etwas hartnäckigem Fieber. Aber es wäre aller¬
dings wünschenswert, daß Fräulein von Hergenroth heute
ncch keinen Besuch empfinge. Wenn Sie damit einver¬
standen sind, werde ich ihr die Blumen und Ihre Grüße
überbringen und ihr eine baldige Wiederholung Ihres Be¬
suches in Aussicht stellen. Darf ich."

„Alles , was Sie für gut und recht halten. Aber daß
gerade Sie Fräulein Aurelie behandeln! Ich sehe im Geiste
schon, wie erstaunt die Großmaina darüber sein wird."

„Ja , es geschehen Leichen und Wunder. Wollen Sie
hier ans mich warten , kleine Liane?"

Sie kehrte mit den Blumen in das obere Stockwerk
zurück und war nach kaum fünf Minuten wieder zur Stelle,
um der Spenderin die innigsten Dankesversicherungen des
Stiftsfrünleins auszurichten. Während sie dann gemeinsam
das Haus verließen, plauderte sie weiter:

„Fräulein von Hergenroth scheint Ihnen ausrichtig zu¬
getan, liebe Liane ! Aber wie könnte es auch anders sein?
Man muß Sie ja lieb haben, wenn man Sie nur ansieht.
Ein bißchen fröhlicher allerdings dürften Sie schon drein-
schauen. Es ist so erfreulich, Sie lachen zu hören. Ich
habe ja, soviel ich mich erinnere , nur ein einziges Mal
das Vergnügen gehabt; aber mir ist'S, als läge der Klang
mir immer noch im Ohr."

Wieder wie in der ersten Stunde ihrer Bekanntschaft
sühlie Liane den wohltuenden, Berttauen erweckenden Ein¬
fluß ihrer starken, selbstsicheren Persönlichkeit. Und sie, die ?
es nicht ein einziges Mal über sich gewonnen hatte, der j
Großmutter oder der Stiefschwester aus eigenem Antrieb
ihr Herz zu öffnen, sie flüchtete in ihrer ratlosen Not
abermals zu dieser Fremden, die für Sie nun einmal zu
einem Inbegriff aller weiblichen Vollkommenheit geworden
war.

„Ich werde nun bald überhaupt nicht mehr lachen dürfen.
Fräulein Sabine, " sagte sie, „denn nach dem Willen der
Großmama soll ich eine barmherzige Schwester werden."

„Eine barmherzige Schwester? — Eine Kranken¬
pflegerin ? — Sie , kleine Liane? Und allem Anschein
nach gegen Ihren Wunsch?"

„Wie sollte ich mir etwas wünschen, wozu ich doch meiner
innersten Ueberzeugung nach so wenig tauge ! Ich kann
feinen Menschen leiden sehen, ohne mich rief unglücklich zu
fühlen. Und ich bekomme Herzklopfen, sobald ich über die
Schwelle eines Krankenzimmers trete ."

„Nun, das würde sich freilich wohl mir der Zeit ver¬

lieren. Aber es gibt, wie ich meine, etliche andere Be¬
denken, die reiflich erwogen werden sollten. Gewiß ist der
Berus der Diakonissin eine der schönsten weiblichen Be¬
tätigungen , aber mehr als jeder andere foroert er eine frei¬
willige und freudige Hingabe. Und Sie müßten das Leben
doch wohl erst noch von anderen Seiten kennen gelernt haben,
als bisher, ehe man solche Hingabe von Ihnen erwarten
oder annehmen dürfte. Versuchen Sic das der Frau Präsi-
denlin vorznstellen, und wenn Sic glauben, daß Ihnen
mein Beistand von Nutzen sein kann, aber, mein Gott!
Das Kind - - das unglückliche Kind!"

Ter Schreckensruf, mit dem sie sich unterbrochen Hane,
war ihr durch einen Vorgang abgerungen worden, der sich
in ihrer unmittelbaren Nähe auf der Fahrbahn der Straße
abspielte, und der wohl danach angetan war, für einen
Moment den Herzschlag der Angcnzeugen stocken zu machen

Seinem über den Asphalt , dahinrollenden Guimniball
nachspringend, war ein Mädchen von vier oder fünf Jahren
blindlings in das Wagengewühl der belebten Straße hinein¬
gelaufen, nild es war mitten auf der Bahn zu Fall ge¬
kommen, gerade in dem Augenblick, als ein großes Touren-
automobil heransanste.

Wohl keiner der zahlreichen Zuschauer, die, vom Ent¬
setzen gelähmt, ihre Schritte gehemmt hatten , hegte noch
eine Hoffnung, daß das fürchterliche Verhängnis sich von
diesem armen jungen Leben würde abwenden lassem Aber
der magere, ernst blickende Mann , der ans dem Fahrersitz
des Krastwagens die Steuerung bediente, büßte nicht für
den winzigsten Bruchteil einer Sekunde seine Geistesgegen¬
wart und Kaltblütigkeit ein. Und er verfügte augenschein¬
lich auch noch über eine andere Eigenschaft, als - über diese
beiden, nämlich über einen todcsverachtenden Opfermut

Da es ohne allen Zweifel zu spät war, durch einfaches
Anziehen der Bremse die Katastrophe zu verhüten, besann
er sich nicht, den Wagen mit jähem Ruck seitwärts abzn-
lenken und ihn mit seiner vollen Geschwindigkeit gegen
den vor einem Neubau zu seiner Rechten anfgestapelten
nichtigen Ziegelsteinhaufen fahren zu lassen.

0ab  , el" ctl  einzigen , vielstimmigen Aufschrei aus
menschlichen Kehlen, ein gewaltiges Krachen und Splittern
und ein betäubendes Geprassel fallender Steine . Wer der
Wagen stand und nur bis auf Zollbreite war eines der
schleudernden Hrnterräder dem Körper des gefährdeten Kindesnahe gekommen. '

f' Dn  allen Seiten rannten jetzt, da der Bann gelöst war.
w Augenzeugen dem Schauplatz des Ereignisses zu. Sa-

vtne aus deren blühenden Wangen plötzlich auch der letzte
Blutstropfen gewichen schien, war eine der ersten neben
dem Automobil, und die zitternde Liane, noch ganz verwirrt
von dem lledermatz des Schreckens, hielt sich dicht an ihrerSeile.

(Fortsetzung folgt.)
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Gründung des eigenen Hausstandes außer Stand gesetzt
Ist, die Eltern zu unterstützen, wird keine Rücksicht genommen.

Da die auf eingebrachte Reklamationen getroffenen Ent¬
scheidungen nur für ein Jahr gültig sind, müssen Rekla¬
mationen , auch wenn sie im Vorjahre begründet gefunden
find, in jedem der Gestellungsjahre wieder erneuert werden.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden ange¬
wiesen, das Vorstehende zur Kenntnis der Beteiligten zu
dringen . Die vorjährigen Reklamationen werden Ihnen auf
Nnsordern wieder zugehen.

Da cs wiederholt vorgekommen ist, daß ältere Rekla¬
mationen nur unvollständig erneuert waren , weise ich
die Herren Bürgermeister an, bei Erneuerung der
Reklamationen jede, auch die geringste Veränderung
in der im Formular vorgesehenen Spalte einzutragen,
damit die tatsächlich vorliegenden Verhältnisse genau
ersichtlich sind.

Zn allen Berichten über Reklamationen aus einer
Gemeinde sind dieselben drei Familienväter zuzuzichen.

Hinsichtlich der Behandlung der von Reservisten, Ersatz¬
reservisten, Landwehrleuten und Landsturmpslichtigen ein¬
zehenden Gesuche um Zurückstellung sind die bezüglichen
Bestimmungen in Abschnitt XXI der deutschen Wehrordnung
dom 22. November 1888 zu beachten.

Sämtlich ^ Reklamationen PP. sind best im mt
dis zum 5. Februar ds . Js . einzusenden.

Dillenburg , den 12. Januar 1914.
Der König!. Landrat : v. Zitzewitz.

Nichtamtlicher Ceil.
Feruwirkimskn elektrischer Zliahle».

Die geheimnisvollen F-Strahlen . — Das besatzungslosc Fern¬
lenkboot. — Fernsteuerung von Torpedos und Untersee¬
booten. — Neuerungen im Seekriegswesen. — Die Versuche
«uf der Torpedoschule in Portsmouth . — Experimente mit
Hnsttorpedos. — Elektrische Fernbremsung von Eisenbahn¬

zügen. — Verhütung von Eisenbahnunfällen.
Nachdruck verboten.

Aus England gelangte kürzlich eine Nachricht zu uns,
»re für die zukünftige Kriegsführung die gewagtesten Per-
Sektiven eröffnet. Mit Hilfe geheimnisvoNer elektrischertrahlcn , von ihrem Erfinder „^-Strahlen " genannt , soll
rs inöglich sein, das Pulvermagazin eines fünf Seemeilen
«eit entfernten Kriegsschiffes zur Explosion zu bringen.
Rach den unvollkommenen Angaben, die über die Spreng-
dersuchc mit diesen Strahlen in die Oeffentlichkeitdrangen,
Handelt es sich um ultraviolette Strahlen , die vom Licht¬
bogen einer Bogenlampe ausgehen. Durch ein sogen. Licht-
Mer , bestehend aus einem System von Quarzlinsen , werden
»Ne Farbenstrahlen des Spektrums absorbiert mit Aus¬
nahme der ultravioletten Strahlen , denen die unheimliche
K-rnwirkung zugeschriebenwird. Diese Wirkung soll darin
bestehen, daß in den bestrahlten Gegenständen eine Ver¬
änderung der Moleküle und hierdurch eine Selbstentzündung
Hervorgerufen wird . Wie die Strahlen ausgerechnet dem
Pulvermagazin übermittelt werden, ohne daß sie vorher
ihre Wirkung einbützen, ist leider nicht erwähnt.

Die Fernwirkung elektrischer Wellen jst uns aus der
drahtlosen Telegraphie bekannt; die von der Sendestation
ausgesandten Wellen lösen auf der weit entfernten Em¬
pfangsstation optische und akustisch« Zeichen aus , die man
nach Verabredung zu einem Alphabet zusammenstellcn kann.
Eine andere Anwendung von der Fernwirkung funkentele¬
graphischer Wellen machte im Jahre 1911 Christoph Wirth,
der fein elektrisches Fernlenkboot nach Wunsch steuerte, be¬
leuchtete und stoppte, indem er empsindliche Schaltapparate
auf dem unbemannten Motorboote durch elektrische Wellen
betätigte . Anfangs glaubte man, der Erfinder würde die
verschiedenen Funktionen durch Wellen von verschieden ab-
gestlmmten Wellenlängen auslösen. Wie er aber selbst jüngst
bekannt gab, befindet sich auf dem Boot ein Schaltrad
mit sechs Schaltscheiben, an die je ein kleiner Elektromotor
angeschlossen ist. Jeder von ihnen betätigt , wenn sein Strom¬
kreis längere Zeit hindurch geschloffen bleibt, einen Schalter
und löst damit die gewünschte Funktion aus . Durch rasches
Hinübergleiten von einer Schaltstellung in die andere kann
man die nicht gewünschte Funktion auslassen und in jeder
beliebigen Reihenfolge die beabsichtigten Wirkungen folgen
lasten. Den Strom zum Betrieb der Elektroinotoren, Be¬
leuchtung und Signale liefert eine an Bord befindliche
Akkumulatorenbatterie . Der lokale Stromkreis wird durch
einen auf funkentelegraphtsche Wellen ansprechenden Em¬
pfangsapparat geschloffen und durch das erwähnte Schalt¬
rad reguliert . ,

Wirth Hai durch zahlreiche gelungene Versuche zum ersten¬
mal gezeigt, daß durch elektrische Wellen mechanische Funk-
ttoueii in großem Stil ausgelöst werden können. Der Ge¬
danke an die Fernsteuerung von Torpedos und Untersee¬
booten lag nahe. Der Torpedo ist ein 4—5 Meter langes, mit
Sprengstoff gefülltes Geschoß, das mittels komprimierter
Luft durch zwei Schrauben im Wasser vorwärts getrieben
wird Beim Auftreffen auf ein feindliches Schiff explodiert
die im Vorderteil festgelagerte feuchte Schießbaumwolle, so-
üaß der stärkste Schiffspanzer durchschlagen wird. Die Tor-
pedos werden aus einem Lanzierrohr abgeschossen; ihre Wrr-
kung hängt also hauptsächlich von der Treffsicherheit der
Bedienungsmannschaft und von der Ruhe des Ziels ab.
Der Prozentsatz der Treffer ist sedoch bei dem kostspieligen
nlid komplizierten Geschoß, das einen Wert von 15 20 000
Mark repräsentiert , schon bei Entfernungen über einen Kilo¬
meier lehr gering, zumal wenn das feindliche Schiff iw Be¬
wegung ist. Wenn der Torpedo lenkbar wäre und durch
elektrische Wellen nach Belieben gesteuert werden könnte, würde
diese gefürchtete Waffe eine Wandlung im Seekriegswesen
und sin Bau der Kriegsschiffe Hervorrufen. Daß man in
der Kriegsmarine mit einer solchen Umgestaltung rechnet,
beweisen die Versuche, die seit zwei Jahren von der englischen
Torpedoschulein Portsmouth angestellt werden. Nach vielen
Fehlschlägen ist cs . hier gelungen, ein Unterseeboot An Io
Kilometer Entfernung sowohl auf unter dem Wa;;cr
nach Bei -eben zu lenken. Die Einrichtung zur Fernlenkung
soll in vielen Puükten von der Erfindung Wirths abweicheir,
aber im Prinzip damit übereinsti'.mnen. Das . Auf- und
Untertaüchen bereitere die größten Schwierigkeiten, besser
glückte die Fernsteuerung vom Lande oder von einem Kriegs¬
schiffe aus . Es ist in Portsmouth eine spezielle Abteilung
für diese Versuche gebildet worden, Lufttorpedos zur Be

matischen Signaldienst und die Zugsicherung erstreckt. Durch
mne neue Erfindung von Wirth soll es ermöglicht werden,
einen rasch dahinfahrenden Eisenbahnzug von jeder Station
und jedem Bahnwärterhaus aus durch einen Fingerdruck auf
einen elektrischen Wellensender-Apparat sofort zum Stehen
zu bringen. Auf dem Dach des Gepäckwagens ist ein Auf-
fangedraht für die elektrischen Wellen, die sogen. Antenne,
angebracht; eine längs der Bahnlinie laufende Telegraphen-
leitung dient als Sende -Antenne. Von den über die Strecke
in bestimmten Abständen verteilten Sendestationen aus wird
dem Lokomotivführer ein Glocken- oder Lichtstgnal durch
Aufleuchten einer roten Glühlampe übermittelt , damit er
die Westinghousebremse zieht. Die Einrichtung kann auch
so getroffen werden, daß ein Relais die Notbremse direkt
betätigt . Die Fernbremsung und die drahtlose Uebermittlung
von Warnungssignalen an den Lokomotivführer werden in
vielen Fällen , wie bei Schienenbruch, Dammunterspülung,
Brückendesekt, Bergrutsch, gute Dienste leisten und zur Sicher¬
heit des Eisenbahnverkehrs beitragen . Da die Einrichtung
nicht teuer ist und sich bei den Probefahrten auf der Strecke
Nürnberg —Gräfenberg praktisch bewährt hat, werden die
Eisenbahnbehörden wohl nicht länger zögern, die neuen
funkentelegraphischen Bremsapparate auch auf größeren Li¬
nien einzuführen. Die drahtlose Telegraphie, die auf dem
Meere bereits so vorzügliche Dienste bei Schiffskatastrophen
zur Herbeirufung von Hilfe geleistet hat, wird also in nächster
Zukunft auch auf dem Lande den Verkehr durch Verhütung
von Eisenbahnunfällen sicherer und gefahrloser gestalten.> Tik.

Vermischtes.
— Bestellte v -Zugplätzc. Bei den v -Zügen, bei denen

bekanntlich Platzkarten erforderlich sind, entstanden schon
sehr häufig zwischen dem reisenden Publikum und den Zug-
bediensieten unliebsame Auseinandersetzungen, welche zu
Klagen und Beschwerden Veranlassung gaben, weil die vor¬
bestellten Plätze in den v-Zugwagen kurzerhand von anderen
Fahrgästen eingenommen wurden, wenn auch die Bestellung
auf dem Gang an den Tafeln ersichtlich war. Um derartigen
Fällen für die Folge vorzubeugen, werden nach bahnamt-
licher Bestimmung die Zugschaffner von jetzt ab mit kleinen
Merkschildern mit der Aufschrift „Bestellt" versehen, welche
an jedem bestellten Platz angehängt werden, damit den zu
spät kommenden Fahrgästen der vorher bestellte Platz ge¬
sichert ist.

— Die Generalversammlung des Bundes der Land¬
wirte findet am Montag, den 16. Februar, in Berlin statt.
Wahrscheinlich wird, wie bereits die vorjährige , so auch die
bevorstehende Sitzung wieder im Zirkus Busch abgehalten
werden. Sin Stoff fehlt es den Bnndesrednern diesmal
nicht. Zabern mit seinem Drum und Dran wird vom
Standpunkt des deutschen Landwirts erörtert werden. Die
für die Landwirtschaft so ungeheuer wichtige Frage der be¬
vorstehenden Revision unserer Handelsverträge wird gleich¬
falls nach Gebühr behandelt werden.

Der „radio -hypnotische Krhstall siir 120 Mark ".
Die „Nordd. Allg. Ztg." warnt amtlich vor den Schwindel¬
anzeigen eines amerikanischen Betrügers , der es auf jene
abgesehen hat, die nicht alle werden. In den Inseraten
heißt es u. a., das Geheimnis mysteriöser Macht sei endlich
enthüllt ; eine einfache Methode zur Kontrolle der Gedanken
und Gewohnheiten eines anderen sowie zur Beeinflussung
eines, auch Tausende von Meilen entfernten Menschen
könne durch das Werk des „Professors Knowles" erlernt
werden. Das Werk werde durch das Institut mit Hilfe
eines hierzu gegründeten Fonds von 100000 Mk. kostenlos
verteilt . In Wirklichkeit werden von dem Besteller für das
Buch nebst einem „radio -hhpnotischen Krhstall" 120 Mark
verlangt . _

LiettgemSsse Betrachtungen.
tNachbruck»erb»ten.i

iinterbildcr!
Der Winter schreitet weiter vor — und zeigt auch etwas

Strenge , — drum klingen hier und dort ans Ohr — uns
Schlittenschellenklänge, - die Kälte, die sich nach Madrid
— verirrte ausnahmsweise, — die teilt sich schließlich uns
jetzt mit — und dringt in „höhere" Kreise! - Verschneite
Wege hier und dort, — und Bach und Teich gefroren, — aufs
neue blüht der Wintersport — drum keine Zeit verloren. —
Und weht auch kalt und scharf der Wind, — er stillt manch
froh Verlangen, — und zaubert manchem holden Kind -
die Rosen auf die Wattgen! - Die Jugend schwärmt für
Spiel und Sport — und kräftigt Herz und Lungen — das
Alter längst darüber fort , — schwelgt in Erinnerungen , -
es freut sich niit und spielt wohl noch den heitern Philo¬
sophen - - und meint, am schönsten sitzt fichs doch daheim
am warmen Ofen! - ~ Wer jüngst noch ohne Mantel ging,

mag ihn nicht mehr entbehren, — der Pelz , der sonst iur
Schranke hing, — komvtt wieder schnell zu Ehren. Es
schlupft der Mensch zur Sicherheit, wohl in die dicksten
Sachen, — denn wenn es draußen friert und schneit - ist
Wetter nichts zu machen! Nun sucht Zerstreuung itber-
all ■— ein jeder nach Gefallen man will Wohl auch zum
Maskenball - in festgeschmückte Hallen, - man stürzt sich in
die Welt des Scheins - und läßt das Geld nicht rosten -
und sagt sich: Es ist alles eins, heut kann es etivas
kosten! - - Mit holden Rixen walzt dahin, der Trou¬
badour . der zarte , der Ritter neckt die Fischerin, die
zieht Neptun am Barte doch während wir im Binnen¬
land — so harmlos ihn kopieren rührt sich Neptun am
Ostseestrand, daß wirs mit Grausen spüren ! Erbricht
der Dämme festen. Bau im wilden Wogentanze, da
nützt nicht Bollwerk noch Verhau da schützt nicht Wall
noch Schanze. - Es rauscht die Flut mit wilder Macht -
und trägt im Nu zu Grabe — in unglücksvoller Winter-
nacht — des Fischers karge Habe! - Das ist ein trübes
Wiuterbild ! — Daß man sein Elend lind're tönts:
Oeffnet eure Hände mild ihr lieben Menschenkinder!
Es tönt der Liede Machtgebot von Ort z-u Ort jetzt weiter,
.O lindert jener Armen Not gebt gern und schnell! -

Ernst Heile r.

Für die Redaktion verantwortlich : Ludw . Weidenbach.

tAmPfung von Luftschiffen auf drahktösöm. Wege lenkbartv -v fsvphnniv ein fiuitMuff über eine feindlichezu machen. Der Gedanke, ein Luftschiff über eure feindliche
Festung zu schicken, dort Sprengmittel abwersen zu lassen
mtb ci  wieder zurückzulenken, läßt die Unheimlichkeit tünp
tiger Kriege vorausahnen.

Glücklicherweise eröffnet sich der drahtlosen Fernwrrkung
elektrischer Wellen noch ein anderes Anwendungsgebiet, daö
sich auf die Verhütung von Eisenbahnunfällen , den auto-

Wir beabsichtigen bei genügender Leteiltgunasu . Damen
und Herren einen Anfängerkurios w bet OemwtöOltcn
Stenographie System Stolze Schcey zu eröffnen. Donorar
einschließlich der Lehrmittel 8 Mk. KursuSbeginn Mornag,
den 19. Januar , abends 8'/, Uhr im Saale der Oranten»
brauerei . Der Borstaad.

Chemische Wäschereiu. Färberei
Wilhelm Knogel , Dillenburg,
Hauptstraße 55 Hintergasse 32 und 36.

Massage, Elektrisieren, Vibrations Massage

Elektr . Lichtbäder,
Dampf - , Heißluft -, Hydroelektrische
e- s und Vierzellen aäder,

sowie alle sonstige ärztliche Anordnungen
. - werden bestens ausgeführt . -

L. Kratza. Fraa, Gießen.
Telefon 351.

SchuistraBe II.
(Stadtpost)

Ein ratzendes kleines
Schreibmaschine hen

für Büro und Reise.

vertr. H. Schönau Wwe ., Haiger.

70000 Haus-Backofen
Dörr- undRDacher-Apparats

hat die erste und bedeutendste

Speilalfabrik(ffl ], (jj)tIflS
Inh : Gebe . Waas , (Krtseu-

beim am Rhein.
JScrfiit W35, Merlau Vu Mraverg,
MetNerletriSvl 4, bereit» aeltef

Sicher der schlagendste Beweis erstklassiger
Fabrikate , worüber tausende Gutachten Vor¬

lagen . Betiebteste Marken : Patent -Panzer »« . Vulkan-
Oese « . Bevor Sie sonst irgendwo kaufen, verianaen Sie
durch eine 5 Pfg -Postkarte umsonst den neuesten Katalog,
welcher Ihnen die größten Borteile in Qualität u. Preis
bietet. Lieferung zur Probe . Geschäftsbestehen 49 Jahre.

— 80 mal preisgekrönt. - (3371
Alleinvertr . Emil Kuppele . Haiger.

Telefon 180.

Naturreiner Bienenhonig.
1 Pfd . Mk. 1,20 mit Glas , */. Psd . 65 Pfg.

Louis Fieseier,

Landwirte!
achtet beim Kaufe von Dresch-
Maschinen auf den Namen

„Reform 44

denu diese verbürgen für:

MktkeKge Reinigung und Sortierung.
ErstRL Ausführung.

Körnerf reies
Ausschütteln des

Getreides.

Lange Lebens¬
dauer, weil solide
u. stark gebaut.

♦
❖

*
f
❖
♦
#
♦

♦
♦
♦

Grosse Leistung
bei geringem

Kraftverbrauch.

♦
f

Höchste Auszeichnung. Patentamt), geschützt.
Alleinige Fabrikantin:

♦
r

i

B. Holthaus, HmMnrotiM(L G.
Dinklage in tüdbg.

Spezialfabrik für mod. Drescherbau. — Gegr. 1850.
Viele erste Preise u. Auszeichnungen.
:: Man verlange Katalog 1913. ::

Verkaufsstelle : 1837

♦
❖
♦
♦
❖
f♦
♦
♦
♦

Emil Käppele , Haiger , (Diiikr.) ♦
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Wochenschau.
(Nachdruck verboten.)

Der Winter führt die Lebensfreude in das gesellige
Treiben seiner Regierungszeit ein, und das neue Jahr be¬
ginnt Farbe zu bekennen. Da bleibt der Wunsch auszu-
sprechen, daß die aufgetauchten Verdrießlichkeiten nicht die
Oberhand behalten mögen, und die Freude am Leben besser
dauert wie der Winter , der allerdings zur Zeit mit Frost
stark im Regiment sitzt. Die Naturgewalten fordern im
neuen Jahre schwere Opfer, Hiobsposten sind von der d^rch
eine Sturmflut schwer geschädigten Ostseeküste und aus aller
Welt eingelaufen. Namentlich ist das ostasiatische Reich
Japan durch ein furchtbares Erdbeben gewaltig heimgesucht
worden.

Eine mehr wie unliebsame Neberraschung ist zahlreichen
deutschen Sparern durch den mexikanischen Staats¬
bankerott  bereitet worden. Die Finanzen dieser Repu¬
blik schienen wohl geordnet, die von ihr gewährten hohen
Zinsen veranlatzten viele Leute, mexikanische Papiere zu
taufen . Die in den letzten Jahren eingetretene Mißwirt¬
schaft hat aber das ganze solide finanzielle Gebäude über
den Haufen geworfen, und es bleibt fraglich, ob die euro¬
päischen Regierungen für ihre geschädigten Staatsangehöri¬
gen viel herausschlagen werden. Vor 50 Jahren begann
Kaiser' Napoleon von Frankreich ivegen finanzieller Forde¬
rungen einen Krieg mit Mexiko, dessen Opfer schließlich der
unglückliche Kaiser Maximilian wurde. Napoleon hat da¬
mals nichts erreicht, und heute sind bewaffnete Schritte
ausgeschlossen.

Für Preußen und mehrere Bundesstaaten ist die Be¬
rechnung des Wehrbeitrages  bis Ende des Mo¬
nats hinausgeschobenworden, während andere Regierungen,
z. B. in Sachsen, darauf nicht eingehen zu können meinten.
Es wird vielleicht noch ein Zusatz zu dem Gesetz im Reichs¬
tag beschlossen werden, der für das ganze Reich eine ein¬
heitliche Regelung schafft. Wichtiger, als dieser Punkt , ist
aber die durch den mexikanischen Bankerott geschaffene Er¬
kenntnis, daß keineswegs das Vermögen immer zunimmt,
daß Schicksalsschläge vielmehr den Steuerzahler unverschul¬
det treffen und ihn schwer schädigen können. Wer solche mexi¬
kanischen Staatspapiere besitzt, mutz davon nach den: Stande
vom 31. Dezember Wehrbeitrag zahlen, und wer weiß, was
sie übers Jahr wert sind. Das ist sehr hart.

Mit dem Freispruch des Oberst v. Rentier und der beiden
angeklagten jungen Offiziere ist der Trubel im Reichs¬
land  noch immer nicht beendet. Wohin man hört, klingt es:
Zabern , Zabern, Zabern ! Der Reichstag beschäftigte sich da¬
mit, im preußischen Abgeordnetenhause ging der Reichs¬
kanzler darauf ein, und der elsaß-lothringische Landtag wid¬
mete der Angelegenheit mehrere Sitzungen. Jede Stelle hält
un ihrer Ueberzeugung fest, und von einer Neigung zum ver¬
söhnlichen Entgegenkommen ist nicht viel zu merken. Wenn
auch die Behauptungen von einem Wechsel in den Spitzen
der Regierung in Stratzburg für jetzt unzutreffend sind, man
weiß nicht, was daran » sich alles noch entwickeln kann, denn
die Gegensätze zwischen Militär - und Zivil -Gewalt im Reichs¬
lands sind noch immer nicht getilgt. Es wäre dringend er¬
wünscht, daß der Reichstag hier ein zuin Frieden führen¬
des Wort spricht.

An Weiterungen hat es ohnehin schon nicht gefehlt.
Der Preußische Landtag und der Reichstag  sind
aneinander geraten . Der im Herrenhause erhobene Vorwurf
des nichtpatriotischen Verhaltens des Reichstages ist von
dessen Präsidenten Kämpf zurtickgewiesen worden, und wei¬
tere Erörterungen über diesen Punkt werden zweifellos fol-
SJcn. Damr ist auch die Einmischung des Berliner Polizei-
Präsidenten v. Jagow , der bekanntlich den Staudpunlt des
Obersten v. Rentier als einzig berechtigt bezeichnet hatte,
zur Sprache gekommen und hat eine Nicht-Billigung durch
den zuständigen Minister des Innern folgen lassen. An hitzi¬
gen Debatten wird nach dein vorhandenen Zündstoff in den
nächsten Wochen in den Parlamenten kein Mangel sein, wäh¬
rend aus der praktischen Arbeit nicht gerade viel werdenwird.

Daurit es an garnichts fehlt, ist auch die Welfen-  |
frage nochmals auf die Tagesordnung gesetzt worden. Wäh- -
rend der Reichskanzler v. Bethmann Hollwcg im Aufträge j

jungen Herzogs Ernst August von Cumberländ erklärte, (
r}c. Sache sei ein für alle Male aus, sagen die wclsischsn :
Rerchstagsabgeordneten, weder der alte Herzog von Cum- i
berland noch sein Sohn hätten auf das frühere Königreich i

Im europäischen Südosten halten die p o l i t i s chen
Fragezeichen auf der Balkanhalbinsel  an . Die
bulgarische Volksvertretung ist aufgelöst, weil das Ministerium
nicht nrit ihr regieren konnte; die albanesische Grenzfrage ist
ungelöst, der Regierungsantritt des neuen Fürsten ist ver¬
schoben, über die Zugehörigkeit der ägäischen Inseln war
noch keine Einigung zu erzielen; und die allerbedenklichste
Frage ist, wo wollen die Dinge in Konstantinopel hinaus?
Der junge Kriegsminister Enver Pascha geberdet sich als
allmächtig, er hat auch tatsächlich die militärische Gewalt
allein in Händen. Daß der deutsche General Lima» von
Sanders das erste türkische Armeekorps in Konstantinopel
nicht führen, sondern nur auf dem Posten eines General-
Inspekteurs beschränkt bleiben soll, hat bei uns in Deutsch¬
land gerade nicht angenehm berührt , wenn auch nicht gn
verkennen ist, daß die Türkei den peinlichen Eindruck durch
die Ernennung Liman v. Sanders zum türkischen Marschall
zu verwischen bestrebt war.

Die Engländer haben ihre Sorgen wegen des proktn-
mierten Generalstreiks in der Südafrikanischen
Union.  Die Erklärung des Streiks durch die Arbeiter¬
schaft ist von der Regierung mit der sofortigen Proklamie-
rung des Kriegsrechtes beantwortet worden. Premiermi¬
nister Botha hat die Erlaubnis erhalten , die in Südafrika
stehenden Reichstruppen zu gebrauchen, falls sich die Not¬
wendigkeit dazu ergeben sollte. Jeder verfügbare Mni..i
der Miliz ist unter Waffen. Das Gefährliche der Lage wird
noch dadurch erhöht, daß sich in den wirtschaftlichen Kamps
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern gleichzeitig auch Ras¬
sengegensätzezwischen den Weißen und der eingeborenen
schwarzen Bevölkerung mischen. Insbesondere zeigt der
tapfere Negerstamm der Basutvs Neigung, den Kriegspfad
zu betreten. Es eröffnet sich hier eine geschichtliche Perspek¬
tive von großer und bedrohlicher Tragweite . Schon zur Zeit
des Burenkrieges warnten genaue Kenner der Verhältnisse
vor einer Selbstzerfleischung der Weißen mit dem Hinweis
ans die im Hintergründe lauernde Gefahr der allgemeinen
Erhebung der Schwarzen. Diese Gefahr besteht in der Tat,
und aus allen nationalen , staatlichen und wirtschaftlichen
Streitigkeiten der Weißen untereinander dürften am letzten
Ende einzig und allein die Eingeborenen den Vorteil ziehen,
was im Interesse Europas und der Zivilisation sicherlich nicht
wünschenswert erscheint.

Statthalter der Reichslande, Grafen

Hannover verzichtet. Es ist bekannt, daß dieser feierliche
Verzicht allerdings nicht vorliegt , es steht aber fest, daß kein ■
Anspruch auf Hannover erhoben werden soll, und daß der z
-Herzog von Braunschweig feierlich die Reichsverfassung an- §
erkannte, nach welcher Hannover einen Teil des Königreiches r
Preußen bildet. Es ist doch wirklich an der Zeit, dafür zu -
wrgen, daß diese Angelegenheit sich nicht zur modernen ?
verschlänge ausbildet . ' (

An der deutschen Grenze ist die Bildung eines j,
n euen französischen Armeekorps  mit dem Kom- ;
wandositze in Epinal nunmehr vollzogen. Hoffentlich tritt |
.c.lr,l.e Praktische Prüfung der Bedenken ein, daß die sran- i
WUiche!' Truppen dort so eng stehen, daß sie im Kriegsfälle
u>ander selbst ins Gedränge bringen müssen. Die brennende

Ĥ age der Kostendeckung der neuen Heeresausgaben will der
^ " '^ tzvuinister Caillaux jetzt durch eine neue Kapitalien-

lösen, von der wieder die Tausende von französischen
Mr 'i ic  als Wähler sehr einflußreich sind, nichts wissen

So  dürfte denn bald wieder ein neues Ministerinni
e>n neuer Finanzminister an die Reihe kommen.

veutsedsr Reichstag.
(Sitzung vo  m 16. Jan  ü a r .) Das Haus beriet heute

nach Erledigung einiger kurzer Anfragen den von den bür¬
gerlichen Parteien , mit Ausnahme der Fortschrittler , einge-
brachlen Antrag aus Fristverlängerung für die
Abgabe der Vermögenserklärnng zum Wehr
beitrag bis Ende Februar.  Abg . Erzberger
(Ztr .) wies ans die vielen Unklarheiten über die Ausfüh-
rungsbeftimmungen des Wehrbeitragsgesetzes hin, wie die
mehr als neun Millionen Fragen zeigten, die den zuständi-
gen Behörden darüber vorlägen. Man sollte den Beitrags-
pflichtigen die Arbeit nicht unnötig schwer machen, zumal die
Begeisterung jetzt, da es ans Zahlen gehe, schon sehr adge-
flant sei, und namentlich alle kleinlichen Scherereien und
überflüssiges Eindringen in die Privatverhältnisse vermeiden.
Schatzsekvrtär Kü h n betonte, daß der Bnndesrat zu dem
Anträge noch nicht hätte Stellung nehmen können. Würde
die Frist für die Abgabe her Bermügenserklärung noch wei
ter verlängert , so müßten Hunderte von Millionen als Schatz-
anweisungcn der Reichskasse aus lange Zeit entzogen wer
den. Auch läge dem Reiche daran , möglichst bald zu er¬
fahren, wie hoch das Gesarnterträgnis des Wehrbeitrages sich
steNen würde. In besonderen Ausnahmefällen sei die spätere
Angabe ohnehin statthaft . Das letzte Wort habe immer das
Gericht zu sprechen. Und am Ende sei die Bermögensangabe
nicht so gefährlich; würden die Tatsachen angegeben, auf
Grund deren die Steuerberechnung erfolgt, so könnten nie¬
mals Unannehmlichkeiten erwachsen. Wg . Blunck (Pp .)
wünschte Zeit für die Beitragspflichtige,r, ihre Angaben ohne
Ueberstürzung machen zu können, »ie Jnlandsbanken seien so
wenig zur Auskunft verpflichtet wie die des Auslands . Mg.
Erzberger (Ztr .) einpfahl amtliche Aufklärungen ; daraus
wurde der Antrag einstimmig angenomm en  und
dick-vorher bereits begonnene erste Lesung Über die Sonn¬
tagsruhe  zu Ende geführt. Mg . Quarck (Soz .) for¬
derte völlige Sonntagsruhe , Abg. Birken me her (Ztr .)
Rücksichtnahmeauf den Mittelstand. Abg. Mavquart
(ntl .) sprach als Vorsitzender des Leipziger .Handlungsge¬
hilfenverbandes für völlige Sonntagsruhe , Abg. T h u -
mann (Els .t wünschte Regelung durch Ortsstatut . Wg.
Graf . Posadowsky  begrüßte die Vorlage, die dazu diene,
dem idealen Ziele einer vollständigen Sonntagsruhe ein we¬
nig näher zu kommen. Der Fehler der englischen Sonntags¬
ruhe bestehe darin , daß sie aus überlebten puritanischen Ge¬
setzesbestimmungenruhe.' Nach kurzen Ausführungen der
Abgg. Feuerstein (Soz .), Pauli (Ztr .) und Gies - \
bert  8 (Ztr .) ging die Vorlage an eine Komnrission. Sonn¬
abend 11 Uhr : Zweite Etatslesung , Reichsamt  des Innern.

Kaiser  auch den
Wedel.

Die neuen Ordensritter . Zn Rittern des Ordens
vom Schwarzen Adler werden heule Sonnabend geschlagen.
Prinz Friedrich Leopold von Preußen (Sohn ), Prinz Hein¬
rich von Bayern , Herzog Ernst August zu Braunschweig und
Lüneburg, Fürst zu Dohna-Schlobitten, Generalinspekteur
der 8. Armeeinspektion v. Kluck, Generaladjutant d. Löwen¬
feld und General z. D. Freiherr v. Scheffer-Bohadel.

— Der Berliner Besuch des Herzogs von Braun-
schweig. Heute Sonnabend abend, nachdem er am Kapitel
des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler teilgenommen hat,
verlätzr Herzog Ernst August zu Braunschweig und Lüne¬
burg Berlin wieder. Es war der erste Besuch, den der
junge, sympathische Herrscher als deutsäzer Bundessürst in
Berlin machte, und der Empfang durch den Kaiser, dessen
Sühne und die Hofstaaten war ebenso feierlich, wie der
durch das sehr zahlreich versammelte Publikum vor dem
gerade zur Ankunftszeit, vormittags , sehr belebten Pots¬
damer Platz außerordentlich herzlich war. Der Kaiser war
bei der Ankunft des Herzogs in der Uniform der Zierhen-
husaren mit einem- braunschweigischen Ordensband darüber
erschienen. Er sprach verschiedene Herren seiner Begleitung
an und winkte u. a. den Berliner Polizeipräsidenten von
Jagow zu sich heran, um sich mit diesen: bis zur Ankunft
des Zuges zu unterhalten . Herzog Ernst August hatte gleich¬
falls die Uniform seiner' Ziethen-Husaren angelegt. Der
Kaiser begrüßte ihn herzlich durch Kuß. Daraus reichte
der Herzog seinen Schwägern die Hand, dann meldete sich
der Ehrendienst. Der Herzog stellte seine Begleitung vor.
Nach dem Abschreiten der Ehrenkompagnie und dem Parade¬
marsch derselben sichren die hohen Herrschaften zum Schlosse,
wo die Kaiserin und die Prinzessinnen den Herzog empsingen.
-- Bei der gestern abend zu Ehren des Herzogs statrge-
habten Galatafel  brachte der Kaiser  folgenden Trink¬
spruch aus : Eure Königliche Hoheit in meiner Residenz Berlin
als Herzog von Braunschireig willkommen zu heißen, ist
mir und der Kaiserin eine herzliche Freude. Dankbar em¬
pfinden wir es, daß Eure Königliche Hoheit so bald nach
Ihrer Thronbesteigung uns die Ehre Ihres Besuches schenken.
Seit im Schloß der pretlßischcn Könige ein Herzog von
Braunschweig als gern geehrter Gast begrüßt werden konnte,
sowie seit der Zeit, wo Braunschweiger Fürsten preußische
Truppen führten und preußische Feldmarschälle wurden, sind
lange Jahre bahingegangen. Die Beziehungen Preußens
zu Braunschweig aber zu pflegen, war mir wie meinen
/Vorfahren an der Krone ein lieb gewordenes ge¬
schichtliches Vermächtnis.  Diese Beziehungen ge¬
treuer Nachbarschaft sind auch bei den weisen Fürsten, die
als Regenten Braunschweigs Thronrechte zu verwalten
hatten , in guter Hut gewesen. Ich vertraue , daß in aller
Zukunft zwischen Preußen und Braunschweig der Geist e i n e s
engen bundessreundlichen Einvernehmens
leben wird, daß beide Staaten sich in ihrem Be¬
sitzstand und in ihrer Eigenart als u nantast¬
bar eGl jeder der nationalen Einheit achten
und  s chü tze n w e r d e n. Eurer Königlichen Hoheit bringe
ich freudig die Zuversicht entgegen, daß mit Ihrer Neber-
nahme der Regierung Braunschweigs in den Kreis der deur
schen Fürsten ein Landesherr eingetreten ist, der sein Ge¬
löbnis für Kaiser und Reich mit deutscher Treue  er¬
füllen wird . Ein gütiges Geschick hat cs gefügt, daß ich Eure
Königliche Hoheit nicht nur als eH»en meiner hohen Ver¬
bündeten im Reich, sondern mit 2JÜ>c und mit Stolz auch
als den Eidam  betrachten darf, der mir im Herzen nahe¬
steht. In der Stunde dieses festlichen Beisamineitseins, an
dem die geliebte einzige Tochter  im Geiste teilninunt,
erflehe ich von neuem Gottes Segen für den schönen Bund,
durch den Eure Königliche Hoheit mir und der Kaiserin ein
Sohn geworden sind. Mögen fort und fort beglückende
Wirkungen davon ausgehen für unsere Häuser, für Brann-
fchweig und für Preußen . Meine innigen Wünsche fasse
ich zusammen in den Ruf:  Ihre Königliche Hoheiten der
Herzog und die Herzogin von Braunschweig, sie leben hoch,
hoch, hoch!

Auf den Trinkspruch des Kaisers antwortete der H e r -
z o g folgendermaßen:

Eurer Majestät darf ich ineinen ebenso ehrfurchtsvollen
wie herzlichsten Dank sagen für die überaus gütige mich
hecherfreunde Aufnahme, die ich bei dem ersten Besuche nach
meinem Regierungsantritt ain Hofe Etirer Majestät fand;
insbesondere aber sage ich meinen Dank für die girüdigsten
Worte, die Eure Majestät geruhten, soeben an mich zu
richten und die lebhaften Widerhall in mir fanden. Als
eine der wesentlichsten Aitsgaben meiner Regierung betrachte
auch ich es, zum Reiche, zu Preußen , und vor ' allem zu
Eurer Majestät g u t e stn a tl i che » nd per .sö n l i che Be¬
ziehungen zu pflegen.  Ohne solche können die braun¬
schweigischen Lande nicht gedeihen. Gleich Eurer Majestät

Politisches.
Der Kaiser und das Landtagspräsidium . Der

Empfang des preußischen Landtags-Präsidiums beim Kaiser
mn Freitag verlief sehr herzlich. Der Monarch freute sich,
die ihm schon bekannten Herren, Gras Schwerin-Löwitz, Dr.
Porsch und Dr . v. Krause wiederznsehen, und bekundete be¬
sonderes Interesse für die durch die Sturmflut mlgerichteten
Schäden an der Ostseeküste und das zu deren Milderung in
Aussicht genommene Notstandsgesetz. Nach dein Präsidium
des Mgeordnetenhauses wurde das des Herrenhauses vom
Kaiser enrpfangen. Die Mitglieder beider Präsidien machten
daraus der Kaiserin ihre Aufwartung . Gestern empfing der

verwandtschaftlichenBaitd beitrageit , das mich mit Etirer Ma¬
iestat und Eurer Majestät Haufe beglückend verknüpft. Die

iUVm geliebte Gemahlin, weilt, wie schon
Eure Maiestat betonten , mit allen Gedanken in dieser Stunde
unter uns. Auch ihr He'vz wird höher schlagen in der Em-
psindung dessen, daß es mir vergönnt ist, die mich bescelen-
oen Geiühle in den Ruf ausklingen zu lassen: Seine Maje-
>.at der Karser und König und Ihre Majestät die Kaiserin
und Königin, sie leben hoch, hoch, hoch!

Der Reichskanzler empfing anr Freitag den Statt¬
halter der Reichslande Grafen Wedel, nachdem dieser mir
verschiedenen hohen Militärs konferiert hatte.

.



Statthalter Graf Wedel i *t Berlin Die Nnwesen-
heit des elsaß -lothringischen Statthalters Grafen Wedel ln
Berlin und dessen Empfang durch den Kaiser steht natiirlich
mit der Zabernangelegenheit in engster Verbindung.

Königin Sophie van Griechenland begibt sich in
Begleitung des Thronfolgers nach Berlin , um an der Feier
des Geburtstages des deutschen Kaisers , ihres Bruders , teil-
zünehmen.

Eine Kanzlerkrise wird von der „Voss. Ztg." allen
Ernstes für bereits ansgebrochen erklärt . Herr b. Beth-
mann Hollweg habe sein Entlassungögesuch eingereicht und
würde Statthalter in Elsaß -Lothringen , sein Nachfolger
Staatssekretär v. Tirpitz werden . Gleichzeitig würden auch
der Staatssekretär v. Jagow und der Unterstaatssekretär
Aimmerntann gehen und dem ersteren Kolonialstaatssekretär
Sols folgen . Die „Voss. Ztg ." erklärt selber , sich für die
Richtigkeit ihrer aus ernsten parlamentarischen Kreisen er¬
haltenen Angaben nicht verbürgen zu können.

Drei Kanzlerrcdcn gab 's bei der ersten Lesung des
preußischen Etats , ebensoviele erlebte die erste Etatslesung
im Reichstag . Mit den beiden Zabern - und der großen
Herrenhausrede macht das neun Kundgebungen des leitenden
Staatsmannes im Reiche und Preußen innerhalb weniger
Wochen. Herr v. Bethmann Hollweg , der die Zurückhaltung
liebt , konnte daher in der jüngsten Abgeordnetenhaussitzung
cm, die Angriffe des konservativen Abg . v. Hehdebrandt frei¬
mütiger antworten und mit Entschiedenheit betonen , daß
die Reichsregierung bei der Deckung der Wehrvorlage ihre
Schuldigkeit getan habe , die Zügel nicht am Boden schleifen
lasse. Die fortgesetzten Angriffe in so ernster Zeit sollte
man unterlassen , schloß der Ministerpräsident , und bedenken,
daß ihn nur das Berantwortlichkeitsgefühl an seiner Stelle
festhalte . solange er das Vertrauen des Kaisers und die
Ueberzeugung habe , den verlangten Dienst leisten zu können.

Reichstagskornmisstoncrr . Nach dem Ergebnis der
Arbeiten der Wahlprüfungskommission ist der Antrag auf
Ungültigkeitserklärung der Wahl des Mg . v. Halem (Rpt .,
Maricnwerder 3) wahrscheinlich . Die Budgetkommission
nahm einen Antrag auf Erhöhung des Jnlandsfonds für
den Gemüsebau um 200 000 Mk. einstiminig an . Der kon¬
servative Antrag , eine Million dem Reservefonds des Kali-
shndilats zu entnehmen , wurde abgelehnt , der volkspartei¬
liche Antrag , dem Reservefonds 900 000 Mk. für Zwecke der
Auslandpropaganda zu entnehmen , wurde einstimmig an¬
genommen . Der nationalliberale Antrag , 500 000 Mk. für
Ausstellungszwecke in San Franzisko zu entnehmen , wurde
gegen die Volkspatteiler angenommen . Trotz nochmaligen
Widerspruches der Regierung wurde auch der Antrag über
den Zufluß der Zinsen zum Reservefonds gegen die Kon¬
servativen angenommen.

Tic Fristverlängerung für die Eintommensteuer-
erklärung . Berlin,  16 . Jan . Die Fristverlängerung für
die Steuererklärungen wird heute im „Reichsanzeiger " folgen¬
dermaßen bekannt gemacht : Vielfachen an mich herangetretenen
Wünschen entsprechend will ich die Frist für die Abgabe
der Vermögenserklärung zum Weh rb citrag (8 36, Abs. 1
des Gesetzes über einen einmaligen außerordentlichen Wehr¬
beitrag , 8 13 der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats,
Artikel 7 'der preußischen Ausfiihrnngsvvrschriften ), ferner
gleichzeitig auch ausnahmsweise  die Frist zur Abgabe
der Steuererklärung (§ 25 des preußischen Ein¬
kommensteuergesetzes  vom 19. Juni 1906) bis zum
31. Januar 1914 verlängern . Diese Verlängerung gilt auch
für die Abgabe der Vermögensanzeige (8 26 des Er-
gänznngssteuergesetzes vom 19. Juli 1906, 8 36 der Aiw-
führungsanwoisung vom 25. Juni 1906). Berlin , den 15.
Januar 1914. Der Finanzminister : Lentze.

— Tic Vereinheitlichung des Wechselrechts . Ber¬
lin.  13 . Jan . Der Reichstag hat am 25. Juni 1913 das,.
Haager Abkommen zur Vereinheitlichung des Wechselrechts f
vom 23. Juli 1912 mit der dazugehörigen einheitlichen Wech- t
selordnung ohne Kommissionsberatung einstimmig angenom - \
rnclt. Auf Grund dieses Reichstagsbeschlusses wird nun im i
Reichsjustizamt eine neue Wechselordnung ausgearbeitet mit
den notwendigen Aenderungcn und Ergänzungen der bis¬
herigen Reichsgesetze und auch mit den Vorbehalten , die deut¬
scherseits in der Haager Weltkcmfercnz bei der Unterzeichnung
des Schlußprotokolls gemacht worden sind . Ursprünglich be¬
stand die Hoffnung , daß es möglich sein würde , die neue
deutsche Wechselordnung dem Reichstag bereits in diesem
Winter vorzulegen . Die Hoffnung wird sich aber , wie von
unterrichteter Seite versichert wird , schwerlich verwirklichen
lassen. Trotz angestrengtester Arbeit ist der schwierige Ar - §
beitsstvff bis jetzt im Reichsjustizamt noch nicht bewliltigt f
worden . Außerdem ist vorauszusehen , daß die Beratung \
der Vorlage bei ihrer außerordentlichen Bedeutung für die
brutsche Kaufmannschaft eine längere Beratung im Bundes¬
rat erfordern wird , fodaß es fraglich ist, ob der Reichstag
noch in Vieser Session mit dern Entwurf beschäftigt wird.

Ausgabe preußischer Schatzanweisungen . Berlin,
16. Jan . In der heute vormittag in den Räumen der See - ;
Handlung abgehalteneii Sitzung des großen Preußenkonzerns \
wurde beschlossen, 400 Millionen  M ar  k vierprozentige ]
preußische Schatza»Weisungen mit 16 jähriger Laufzeit zu :
emittieren . Bon diesem Betrag werden 350 Millionen am j
29. d. Mts . zum Kurse von 97 Prozent  zur öffentlichen (
Zeichnung aufgelegt . Die restlichen 50 Millionen sind bereits :
von der Seehandlung fest plaziert worden. Die neue Emission :
ist in 16 Serien eingeteilt , von denen jährlich eine Serie i
zum Kurse von 100 Proz . zur Auslqsung gelangt . Die Aus¬
losung findet erstmalig am 1. Oktober dieses Jahres per
1. April 1915 statt . Das Reich hat in airbetracht der momen¬
tanen Verhältnisse am Geldmärkte auf eine Emission vor¬
läufig verzichtet.

Loksies und  Provinzielles.
Dillertburg , 17. Januar.

Die Stadtverordneten  sind zu einer Sitzung
geladen aus Dienstag , den 20. Januar , nachm. 5 Uhr . Die
Tagesordnung ist folgende : 1. Aenderungen in dem landeö-
polizeiltch geprüften Entwurf für die Straßenüberführung an
der Hohl . (Verfügung des Herrn Regierungs -Präsidenten .)
2. Befreiung der Lehrer - und Lehrerinnen der stüdi . Schulen
von der Krankenbersicherungspflicht . 3. Antrag auf Gewäh-
rung einer einmaligen außerordentlichen Vergütung . 4. An¬
trag aus Uebcrlassung eines Raumes in dem Volksschulge¬
bäude als Schüler - pp . Herberge . 5. Kanalisierung der Wil¬
helmstraße und des Paradeplatzes pp. 6. Ausbau der Ufer¬
straße von der Postbrücke abwärts bis an das Ende des be¬
bauten Grundstücks (Parz . 26). 7. .Herstellung eines Bürger¬
steigs in der Hohl . 8. Instandsetzung des Paraveplatzes PP.
9. Einrichtung einer Badeanstalt für Kinder im oberen Mühl¬
bach. 10. Bachübcrwölbung in der Marbachfrraße . 11. Bau¬
liche Jnstandsetzungsarbeiten am Wikhelmsturm . 12. Mt-
teilungcn . - Bei Punkt 5—11 eiuschl. handelt es,sich um Be¬
reitstellung der erforderlichen Geldmittel in dem (fiat 1914.

(St rast« mm  er . ) Gegen das unter vorstehender
Spitzmarke gestern mitgeteilte Urteil haben , wie wir hören,
sämtliche sechs Verurteilte Revision  angemeldet.

— (Krieger - Verein .) Wir möchten nicht ver¬
fehlen , auf die heute Abend 8VB stattfindende Jahresversamm¬
lung des hiesigen .Krieger -Vereins , in der Angelegenheiten
von allgemeinem Interesse zur Beratung stehen, besonders
hinzuweisen.

Straßcbersbach , 17. Jan . Im Jagdbezirk Hainchen der
Gcmeindcjagd Hainchen erlegte gestern der Jagdpächter Friese-
Siegen einen Kapital - Hirsch . Weidmannsheil!

Frankfurt a. M., 16. Jan . (Giftmord - Prozeß
Hopf .) In der heutigen Vormittagssitzung  wurden
die Sachverständigen  vernommen . Assistent Dr . Sieber
berichtet über den Fund von Giften und frischen Kulturen.
Am meisten interessiert das Gutachten von Dr . Popp . Dieser
kommt zu folgendem Ergebnis : In der Leiche des Vaters
wurden bei 100 Gramm .Knochen 0,1126 Milligramm Arsen
gefunden . Nimmt man ein Knochengerüst von 10 Kg. an,
so sind dies 11,25 Milligramm Arsen , welche nicht von.
Offenbacher Mineralwasser herrühren können. In der Leiche
des unehelichen Kindes Richter wurden bei 100 Gramm Knochen
0,25 MiUigramm Arsen gefunden . In der Leiche der ersten
Frau fand man am meisten Arsen , in den Beckenknochen
0,15 Milligramm . Auch bei dem Kinde der zweiten Frau
fand man 0,20 Milligramm . In der Asche der Mutter Hopfs
fand man in den Röhrenknochen 0,066, in den Gelenkknochen
0,015. Dr . Popp stellte die Behauptung auf , daß das aus¬
gefundene Arsen nur durch äußere Einführung in die Körper
hineingekommen sein kann . Später erstattete noch Dr . Till-
munn sein Gutachten . — In der Nachmittagssi tzung
wird der Sachverständige Dr . Neisser vernommen . Er erklärt,
daß das von dem Angeklagten begangene Verbrechen wohl
das erste Verbrechen dieser Art in ganz Europa , ja in der
ganzen Welt sei und deshalb auch ganz besonderes Interesse
beanspruche. Auf Grund eingehender Untersuchungen gibt er
dann Erklärungen über die Virulenz der einzelnen von Hopf
bettvendtten Bazillenkulturen , wie der Cholera , des
Starrkrampfes und des Rotzes. Wer sie zu wissenschaftlichen
Zwecken vertuenden will , bedarf der Genehmigung der Polizei.
Diese Genehmigung hätte Hopf nicht bekommen. Deshalb hat
sich auch Hopf an das Ausland gewandt . Da im allgemeinen
abgelötete Bazillen gefärbt werden, und Hopf immer lebende
verlangte und erhielt , so mußte er andere Interessen haben
Auf die Frage des Vorsitzenden erklärt Hopf, daß er die
Bazillen zu wissenschaftlichen Versuchen verwenden wollte
und bleibt auch bet der Behauptung , daß er die
Reinkulturen färben wollte , Ivas in verschiedenen Füllen
erklärt , daß sich die erste Frau des Hopf täglich bis 80 mal
erbrochen habe. In der Leiche wurde dann Arsen gesunden
und zwar muß man annehmen , daß immer >reue Dosen Gift
gegeben worden sind. Hopf bleibt demgegenüber bei seiner
Behauptung , daß er die Frau nicht vergiftet habe. Nach dem
Urteil des Sachverständigen Marx liegt bet der zweiten Frau
des Angeklagten Arsenvergiftung vor . Bei der dritten Frau
liegen ebenfalls Arsen- und daneben Digitalisvergiftungen/
vor . Das Geschwür im Darm lvar eine Folge der Krankheit.
Der Leichenbefund bestätigt dies . Auffällig sei es, daß die
zweite Frau sich immer sehr rasch erholte , wenn sie von
Hopf weg lvar . Der nächste Sachverständige ist Sanitätsrat
Dr . Rüdiger , der über die Begleiterscheinungen der Arsen-
Vergiftung spricht. Die Erkrankung der zweiten Frau sei
ein klassischer Schulfall einer akuten Arsenvergiftung , wobei
der Tod durch wiederholte Gaben von Arsen in kleinen für
sich n'icht tötlichen Mengen herbeigeführt wurde . Auch der
Fall der dritten Frau gleicht dem der zweiten ganz genau.
Professor Dr . Treupel , Oberarzt am Heiliggeistspital ist eben¬
falls überzeugt , daß der Tod der zweiten Frau durch Arsen
herbeigeführt wurde . Weiter geben noch Medizinalrat Dr . Roth
und Dr . Sichel ihr Gutachten ab. Der Angeklagte wird nach
jedem Gutachten gefragt , ob er etwas dazu zu bemerken
habe, >oas er aber verneint . Um 3Vr Uhr wurde die Beweis¬
aufnahme geschlossen. Morgen früh sollen die Schuld fragen
festgestellt werden.

f fi

FC. Wiesbaden , 15. Jan . Der diebische Brand
stifte  r . Wegen Brandstiftungsversuch , schweren Diebstahls

. eines Fahrrads , Widerstand und Beleidigung wurde heute
vom Schwurgericht der 28jährige Taglöhner August Federl
aus Griesheim unter Zubilligung mildernder Umstände zu 17
Monaten Gefängnis verurteilt . Federl war in der Nacht
zum 10. November v. Js . in das Haus seiner Nachbarin
der Witwe Frank in betrunkenem Zustande eingeschlichen,
hatte dort in der Küche mehrere Schubladen durchwühlt,
ein Fahrrad weggenommen und vor seinem Weggehen ein
Haufen Kleidungsstücke in Brand gesetzt, auch die Gashähne
in der Küche geöffnet . Das Feuer wurde bald bemerkt und
gelöscht, Federl aber bereits 2 Stunden nach der Tat fest-
genvmmen und in Nummer sicher gebracht , bei welcher Proze¬
dur er sich des Widerstands und der Beleidigung schuldig
machte.

Ueratisebtes.
Der Deutschen Turnerschaft , die im Jubeljahre

1913 in reinster , unwandelbarer deutscher Gesinnung und
Vaterlandsliebe an den vielen Erinnerungsfesten leilnahm
und ihre eigenen Veranstaltungen in diesem Sinne durch¬
führte , - es sei nur an die Stadionweihe , an das Deutsche
Turnfest in Leipzig , an die Eilbotenläufe zum 18. Oktober
bei der Weihe des Völkerschlachtdenkmals erinnere harren
tm Jahre 1914 weitere große Aufgaben : auf dem Gebiet
der Jugendpflege  arbeitet sie Hand in Hand mit den
staatlichen Ausschüssen , dem Jungdeutschlandbund und dem
Zenttalausschuh , durch die Vorbereitung für die
olympischen Spiele  ist sie in dauernde Berührung
mit den verschiedenen Sport verbänden  gebracht , die
hoffentlich zu gegenseitigem klaren und fachlicksen Verständ¬
nis ohne einseitige Parteinahme führen werden ; und für die
guten Turner sind Erleichterungen beim Heeresdienst,
zu dein alljährlich mehr als 40 000 Turner einberufen wer¬
den , in einer dem Kriegsminister unterbreiteten Denkschrift
von neuem angeregt.

Ein schweres Eisenbahnunglück . Borbeck, 16. Jan.
Bei der Fahrt über den Eisenbahnübergang zlvischen der Zeche
Neu -Köln und Borbeck stieß heute vormittag ein vollbesetzter
Straßenbahnwagen  mit einem Eilzug zusa mmen.
Der Wagen wurde vollständig zertrümmert . DreiJnsassen
des Straßenbahntvagcns sind tot und fünf schwer ver¬
letzt,  außerdem sind verschiedene leichter verletzt. Das Un¬
glück ist angeblich darauf zurückzuführen, daß die Eisenbahn¬
schranke nicht geschlossen war . — Essen,  16 . Jan . Der
Zusammenstoß des Schnellzugs 163 mit dem Straßenbahn¬
wagen der Süddeutschen Eisenbahngesellschast an dem Bahn¬
übergang zwischen Bergeborbcck und Dellwig in der Nähe
der Zeche Neu -Köln ist, wie jetzt feststeht, daraus zurückzu¬
führen , daß der Bahnwärter die Schranken nicht ge-
geschloffen  hatte . Der Wagenschaffner verließ vor dem

-Passieren des Uebergangs den Wagen , obwohl die Schranke

geöffnet lvar , um zu sehen, ob die Bah » frei fei. In »iefen»
Augenblick brauste der Schnellzug heran . Da dichter Röbel
herrschte, konnte der Schaffner den Zug erst im letzten Moment
deinerken. Durch Zurufe und Zeichen machte er den Zugführer
auf die große Gefahr aufmerksam : doch zu spät , der Schnell¬
zug erfaßte den Straßenbahnwagen , der sich bereits auf den
Gleisen befand, und warf ihn zur Seite . Der Wagen wurde
etwa 15 Meter weit geschleudert und völlig zerstört . Seine
Trümmer bilden nur einen Haufen Holz und Eisen . Der
Lokomottvftihrer brachte den Zug nach ettva 50 Meter zum
Stehen . Von den Insassen waren drei auf der Stelle ge-
tötet , sechs schwer verletzt und alle andern leicht verletzt wor¬
den. Bon den Schwerverletzten ist inzwischen einer gestorben,
so daß sich die Zahl der Toten jetzt auf vier  beläuft ; sie
dürfte sich aber noch weiter erhöhen, da der Zustand einigen
Vettvundeter , darunter auch des Wagenführers , deratt ist,
daß an ein Aufkommen kaum zu denken ist. Glücklicherweise
lvar trotz des Markttages in Bottrop der Wagen nicht beson¬
ders stark besetzt. Ganz unverletzt blieb nur der Schaffner,
der dem Wagen voransgeeilt war und vergebens versucht hatte,
das Unglück zu verhüten . Auf der Unfallstelle sind Ver¬
treter der Gerichtsbehörde , der Eisenbahndirektion und der
L-traßenbnhnvcrwaltung eingetroffen.

— Die Vulkanausbrüche auf der japanischen Insel
Sakuraschima dauern an . Der ganze Berg speit jetzt in fürch¬
terlicher Weise Feuer und Flammen . Der Aschenregen ist
so schwer, daß es kaum möglich ist, die Augen zu öffnen.
13 000 Häuser sind zerstört . Hausgroße Lavastücke sausten
durch die Luft.

Niederhövels , 16. Jan . Drei Bergleute verun¬
glückt.  Vorgestern Nachmittag gegen 3 Uhr ereignete sich
ans Grube „Friedrich " ein bedauerlicher Unglücksfall , der
drei Familien ihrer Ernährer beraubte . Auf der 11. Sohle,
472 Meter Tiefe , lösten sich etwa 20 Kubikmeter Steine und
stürzten in den Gang . Der Knappschaftsälteste Karl Becker-
Höntgesberg und der Bergmann Peter Weitz aus Rhein bei
Mörsbach , die mit Abbauen beschäftigt waren , blieben sofort
tot . Im Augenblick des Unglücks war der Bergmann Adolf
Müller aus Frohnhausen an die Unglücksstelle gekonunen,
um ein Werkzeug zu holen , und auch er wurde von den
herabfallenden Gesteinsmassen erschlagen . Erst nach stunden¬
langer Arbeit konnten die Leichen geborgen werden . Becker
wurde erst Nachts gegen 2 Uhr aufgefunden . Die Schutt-
mafsen füllten etwa 50 60 Grubenwagen und mußten ein¬
zelne Blöcke erst nochmals gesprengt werden , um forttrans¬
portiert werden zu können . Die Leichen sind vorläufig auf
der Grube aufgebahrt , bis weitere Maßnahmen von den An¬
gehörigen getroffen worden sind. Der getötete Knappschafts-
Älteste Becker ist 60 Jahre alt und hinterlaßt Frau und er¬
wachsene Kinder , während der Bergmann Weitz Frau und
acht unpersogte Kinder zurücklätzt . Der etwa 30jahrige
Müller ist der einzige Sohn einer Witwe . Alle drei Ver¬
unglückten waren längere Zeit auf der Grube beschäftigt . Der
Knappschaftsälteste Becker war seit 41 Jahren hier tätig.

- Die erste Diplomatin . Fräulein Henriette Hoegh in
Christtania wurde zur ersten Sekretärin bei der mexikanischen
Gesandtschaft in Christtania ernannt . Es ist der erste Fall,
daß eine Frau einen diplomatischen Posten übernimrnt.
Nur zerbrechen sich jetzt die Damenschneider den Kopf über
die Uniform , die die Diplomatin zu trageir hat.

—2ius aller Welt . Bochum,  15 . Jan . Wegen Unter¬
schlagung in Höhe von rund 150000 Mark , die er bei Renn¬
wetten verlor , und wegen Urkundenfälschung wurde der Buch¬
halter Ehmcke von der hiesigen Maschinenbau -A.-»G. Balcke
zu vier Jahren sechs Monaten Gefängnis und fünf J .chren
Ehrverlust verurteilt . - Saarbrücken,  16 . Jan . Auf
den vereisten Rodelbahnen sind gestern drei Personen ver¬
unglückt und haben schwere Beinbriiche erlitten . Da das
Rodeln sich zu einem verkehrstörenden Unfug entwickelt har,
erließ die Polizei unter Strafandrohung ein Verbot,
m den Straßen der Stadt zu rodeln. — Gestern nach¬
mittag stürzte in der Grube Heinitz ein Querschlag zu Bruch.
Dabei wurden drei Bergleute verschüttet.  Nach
angestrengten vierstündigen Bemühungen ihrer Kameraden
gelang es, die Kerunglückren aus ihrer gefährlichen Lage
zu befreien . Mit Verletzungen wurden alle drei dem Knapp-
fchaftSlazarett zugeführt . —Dessau,  16 . Jan . Vor Weih¬
nachten wurde auf dem Postamt Stendal ein Wertbrief
mit 50 000 Mark gestohlen.  Als Täter wurde jetzt der
Postassistent Käsebier in Dessau ermittelt . Das Geld wurde
bis auf einen kleinen Rest wiedergefunden . - Siegen,
15. Jan . Der Fuhrmann K r ä in e r aus W e i d e n a u wurde
durch einen Zusammenstoß der elektrischen Kleinbahn mit
seinem Fuhrwerk getötet . Die Pferde erlitten Verletzungen.
— Gegen den Tango  hat die ganze katholische Kirche
gleich beim Austommen des Modetanzes einmütig Frone
gemacht . Ein Rundschreiben des Vikariats von Rom macht
es .den Pfarrern zur Pflicht , den Tango nicht zu dulden.

Eöersvuch mrker Preußen.
(Nachdrm ? verboten .)

(Fortsetzung .)
An komnrunalen Einrichtungen geschah in unserer Gegend

unter der preußischen Verwaltung sehr viel . In den meisten
Gemeinden hier wurden Accker und Wiesen konsolidiert.
Eibelshausen und Weidelbach machten 1869 den Anfang,
bann folgte Mandeln , 1874 Rirtershausen und andere mehr
wie 1898 Fellerdill , 1899 Oberroßbach u . 1903 Offdilln . Die
letzten Konsolidationen waren 1908 zu Bergebersbach und
Sttaßebersbach „zwischen den Dörfern " und 1911 zu Stein¬
brücken in den Wiesen.

Won den Gemeinden im oberen Dietzhölztal wurden
in den zwei letzten Jahrzehnten überall Wasserleitungen
gebaut : 1893 in Steinbrücken eine Leitung mit drei laufenden
Brunnen und 1906 eine neue Wasserleitung mit Hausan¬
schluß, der 1913 noch eine neue Quelle zugeführt worden
ist, 1894 in Bergebersbach zunächst eine Leitung mit laufenden
Brunnen , zu der 1908 Hausanschluß kam, 1902 in Eibels¬
hausen und Sttaßebersbach und 1903 irr Ritiershausen
Wasserleitungen mit Hausanschluß . Auch Mandeln des int
eine Wasserleitung mit ^ Hausanschiuß.

Eine Reihe von Schulbauten wurden in den letzten
Jahrzehnten ausgeführt . In Mandeln war wegen der immer
mehr wachsenden Schülerzahl der Ban eines zweiten Schnl-
saals nötig geworden ; es sollte dazu auf den alten Bau
ein zweites Stockwerck für Schulsaal und Wohnung eines
zweiten Lehrers aufgesetzt werden . Zn diesem Erweiterungs¬
bau schenkte Küiug Wilhelm I. am 19 .Juli 1870, dem Tage
der französischen Kriegserklärung , aus feiner Privatschatulle
1700 Taler . Der Bau wurde 1872 beendet . Für den ersten
Lehrer zu Mandeln wurde 1895 eine neue Wohnung gebaut,
für deren Baukosten aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds
2400 Mark und aus der Kreiskasse 2000 Mark gestiftet wur¬
den , so daß der Gemeftrde nur noch 600 Mark zu decken
blieben.

In Bergeberöbach wurde 1873 das Anwesen des ver¬
storbenen Landmanns Aurand von der Gemeinde angekauft,
und hier wurde durch Umbau eine Lehrerwohnung und ein



BdiulftWU«iHfleilcfjtet. Zu den Kosten wurde der Gemeinde
ein allerhöchstes Gnadengeschenk von 2000 Talern gegeben.
4» dem nach ein Geschenk des altenHerzogsAdolf von Nassall
von MV Gulden hinzukam. Neben dieser Schule zu Berg-
cbersbach wurde 1901 für einen zweiten Lehrsaal und Woh¬
nung für einen zweiten Lehrer ein Neubau aufgeführt , der
am l6. November 1901 eingeweiht wurde. Nachdem hier
tiJlt die zweite Lehrerstelle wieder ctngcgangen war, wurde
1912 der alte Schulsaal zur Erweiterung der Lehrerwohnung
zu Wohnzimmern umgebaut.

In Steinbrücken wurde 1880 neben der alten eine neue
Schule erbaut und am 15. August eingeweiht. Da dieser
Bau nach zwei Jahrzehnten nicht mehr ausreichte, wurde
1912 mit dem Bau einer neuen Schule mit zwei Lehrsälen
und Wohnung für zwei Lehrer im Nordwesten des Dorfes
am Sleinchen begonnen. Ter Neubau wurde ain 24. Seht.
191.9 geweiht.

Zu Rittershausen wurde, am 7. Dezember 1887 eine
ne><sebaute Schule eingeweiht.

In Eibelshausen wurde 1879 für 5100 Mark ein Haus
als Lehrerwohnung angekauft, das nach gründlicher Reno¬
vierung 1881 bezogen werden konnte. Da diese aber nach
zwei Jahrzehnten an Raum nicht mehr geniigte, da seit
1899 ein dritter Lehrer angestellt worden war, wurde 1905
eine neue 'Lehrerwohnung erbaut und im August 1906 be¬
zogen. Auch das Schulhaus zu Eibelshausen hatte inzwischen
ein anderes Aussehen bekommen, indem 1899 auf den unteren
Steck mit seinen zwei Lehrzimmern ein zweiter Stock auf¬
gesetzt worden war . Die Kosten dieses Schulumbaues be¬
liefen sich ans rund 10  000 Mark.

Zu Fellerdilln wurde zu Anfang des neuen Jahrhunderts
eitie neue Lehrerwohnung bei der Schule erbaut.

In Oberroßbach wurde 1906 mit einein Schulneubau
begonnen, der am 29. Oktober 1907 eingeweiht lverden konnte.

In Straßebersbach war in der Nacht vom 25. auf 26. Jan.
1909 das Schulgebäude ein Raub der Flammen geworden.
Auf den Fundanienten des alten Baues wurde ein stattliches
Gebäude als Wohnung für vier Lehrer aufgeführt . Neben
diesem Gebäude wurde ein neues Sckulhaus mit vier Lehr¬
sälen errichtet, zu dein am 1. September 1909 in feierlicher
Weise der Grundstein gelegt wurde. In der Zwischenzeit
Wurden die Schulkinder in dem Konfirmandenhalls unter¬
richtet. Am 21. September 1910 konnte dann das neue
Prächtige Schulhaus eingeweiht lverden.

Mit dem 1. 'April 1886 trat die neue Kreisordnung für
die Provinz Hessen-Nassau in Kraft , durch welche die Amts¬
bezirke Di?lenburg und Herborn aufgehoben wurden.

Im letzten Jahrzehnt wurde in unfern Gemeinden das
alte »assauische Stockbuch in das preußische Grundbuch um¬
gewandelt.

Sv har a>lch das Dietzhölztal au dein allgciileiuen Auf¬
schwung in unserem Vaterland seinen Anteil gehabt, und
fein äußeres Aussehen hat sich in den letzten Zeiten sehr
verändert . Ein Wahrzeichen davon ist auch die Wilhelms¬
warte , die seit 1901 vom Sasenberg ins Dietzhölztal hinab¬
schaut. Vom „Verschönerungsverein für das obere Dietz¬
hölztal '" erbaut wurde sie am 12. Mai 1901 eingeweiht.

(Fortsetzung folgt.)
Rebe-  Bcrgebcrsbach.

Hochofenschlackeals Mmmatenaf.
Schlacke für Wegebau. Schlackenmörtel. Schlackensand
und seine Erfindung . Zement aus Schlacke. Tchlackcn-

dausteine, ihre Herstellung und Verwenduirg.
1 verbalen .l

Die frither lvertlose Hochofenschlacke gelvinnt immer mehr
Beachtung und findet schon eine vielseitige Verwendung. Aus
einem lästigen Abfallprodukr ist sie dadurch zu einem sehr ge¬
schätzten Artikel geworden. Lange Zeit wußte man mit der
Hochofenschlacke nichts anzufangen. Höchstens benutzte man
sie zum Anschütten von Straßen . Aber auch hier ist sie, trotz
ihrer Billigkeit, nicht, besonders beliebt, da sie infolge ihrer
geringen Haltbarkeit leicht zerfällt und dann einen schwarzen
Staub erzeugt, der alles mit einer schmutzigen Kr liste über¬
deckt. Aus diesem Grunde ist die Schlacke als Wegebau-
material verpönt und wird nur noch ausnahmsweise da be¬
nutzt, wo besseres Material nicht zu beschaffen ist. Da¬
gegen haben sich eine ganze Anzahl anderer Verwendungs¬
möglichkeiten für die Hochofenschlackegefunden. Die wichtig¬
sten derselben bietet das Bauwesen. Schon lange wurde hier
die Asche anstelle von Sand zur Mörtelbereitung benutzt.
Allerdings bildet sie auch hier kein llnter allen Umständen
einwandfreies Material . Ist die Asche glasig, so ist sic als
Mörtelzuschlag nur nach vorherigem Vermahlen tauglich,
da anderenfalls ihre Bindefähigkeit nur gering ist. Nicht
gründlich ausgebrannte Asche ist ebenfalls zur Mörtelberei¬
tung untauglich, weil sie keine genügende Festigkeit hat. Diese
Gründe hinderten lange Zeit eine weitgehende Verwendung
der Hochofenasche zur Mörtelbereitung . Einen Umschwung
hierin brachte die Erfindung geeigneter Verfahren zur Ver¬
wandlung der Schlacke in Schlackensand.

Wer der eigentliche Erfinder des Schlackensandes ist,
scheint unbekannt zu sein. Jedenfalls wird hier wohl, wie so
häufig, der Zufall Pate gestanden hatte . Wird glutflüssige
Asche in kaltes Wasser gestürzt oder mit solchem übergossen,
so zerfällt sie infolge des plötzlichen TemperaturwechselSin
eine sandartige scharfkantige Masse. Durch gelegentliche Be¬
obachtung dieses Vorganges war das einfachste Verfahren zur
Gewinnung von Schlackensand ergründet . Praktische Ver¬
suche und Erfahrungen lieferten dann die Unterlagen zu Ver¬
besserungen. So wird zur Umwandlung der Hochofenschlacke
in Sand anstelle von Wasser auch Preßluft und Wasserdamps
benutzt, die in kräftigen Strahlen gegeit die glühenden Massen
geführt werden. Der so erzeugte Schlackensand hat ein glasig
körniges Gefüge. Dabei ist er fest nnb und scharfkantig und
bildet ein ausgezeichnetesMaterial zur Mörtelbereitung , lvel-
ches dem Flutzsand für viele Zwecke ebenbürtig oder gar über¬
eilen ist. Der Schlackensandmörtelfindet deshalb in ausge¬
dehntem Maße Verwendung sowohl für Ziegel-! und Bruch-
stcinhochbauten, als auch für Kanaltsations - und Wasser¬
bauten . Ferner bildet er ein vorzügliches Material für Be-
tonarbeiten . Bet all diesen Verwendungszweckenkommen
dem Schlackensand nicht nur seine durch die äußere Form

lUnd die große BMgkeit gegebenen Vorzüge zugute, sondern
?uch noch der Umstand, daß er veinnüge seiner Zusammen¬
setzung auch gleichzeitig bindende Eigenschaften hat . Ent
tzälr er doch die wesentlichsten Bestandteile des Zementes,
wdatz bei seiner Benutzung an anderen Bindemitteln , Kalk,
Zenrent und dergl. gespart werden kann. Diese Bindekraft
ermöglicht auch die Verarbeitung von Hochofenschlacken zu
Zement. Zu diesem Zwecke werden die Schlacken gekörnt, in
Kugelmühlen fein gemahlen und dann je nach der Zusammen-
^ung des Rohmaterials und dem Verwendungszwecke des
neetigfabrikates entweder für sich allein oder inir enr-
^chenden Zusätzen, wie Kalk, Trag , Magnesium, Barium

k bergl. gemischt zu Zement verarbeitet.

Die Verwendung "der Hochofenschlacke zu Bauzwecken
beschränkt sich aber nicht nur auf Mörtelberettung , sondern
sie liefert auch ein vorzügliches Material zur Herstellung der
Schlackenbausteine. Diese werden aus einem Gemisch von
Schlacken mit einem Bindemittel hergestellt. Zu diesem
Zwecke werden die Schlacken grannuliert , gemahlen, abge¬
siebt und dann in einem Mischapparat mit ebenfalls fein
gemahlenem ungelöschtem Kalk und Wasser vermengt. Die
so erhaltene Mischung kommt in eine Form und diese unter
den Preßstempel. Je nach der Zusammensetzungder Asche
und dem Verwendungszweck der fertigen Steine werden
auch wohl noch Zement, Gips oder andere Stoffe zugesetzt.
Die so hergestellten Steine , welche entweder die Form der
gewöhnlichen Ziegelsteine oder die der sogen. Schwemmsteine
erhalten , müssen vor ihrer Benutzung erst längere Zeit an der
Luft lagern , bis der Kalk und Zement vollständig abbinden
und dadurch der Stein die erforderliche Festigkeit erlangt
hat. Dieser Erhärtungsprozeß , der ein Jahr und mehr
dauert , kann durch besondere Verfahren wesentlich abgekürzt
werden.

Die Schlackensteine stehen bezüglich ihrer Festigkeit den
Lehmsteinen nur wenig nach, während sie erheblich leichter
sind, als diese. Ihre Hauptvorteile liegen in ihrem großen
Schall- und Wärmeisolationsvermögen. Sie werden deshalb
mit Vorliebe für Innenwände , sowie als Deckeneinlagen be¬
nutzt, um die einzelnen Wohnrüume schallsicher von einander
abzusperren, wozu sie wie kaum ein anderes Material ge¬
eignet sind. Dabei verbindet sich der Wandputz sehr leicht
mit ihnen und trocknet rasch vollständig aus, sodaß die Wände
nach ihrer Fertigstellung in kürzester Frist gestrichen unv
tapeziert werden können, ohne daß ein Verbleichen der Far¬
ben zu befürchten ist. Auch verwendet man die Schlacken¬
steine gern zum Einmauern von Dampfkesseln und sonstigen
Feuerungen, sowie für Keller-, Zwischengeschoß- und Dach¬
gewölbe, überhaupt für alle Zwecke, wo es auf möglichste
Sicherheit gegen die Fortleitung des Schalles oder der Wärme
und auf geringes Gewicht in Verbindung mit großer Trag¬
fähigkeit ankommt. Tik.

Lhristbaums Ende.
Beraubt aller seiner Pracht
Liegt er in dunkler Winternacht
Dem Sturmwind preisgegeben:
Verstoßen aus dem warmen Raum,
Da er geträumt den Himmelstraum,
Bon Liebe, Licht und Leben.
Als er gestrahlt im Lichtermeer
Und Lieder klangen,um ihn her.
Da war sein Glück vollkommen.
Dahinten lag sein Heimatland,
Wo er im Schwesternkreise stand,
Eh' er hierher gekommen.
Noch schmückt aus dieser sel'gen Zeit
Ein Flitter hier und da sein Kleid;
Fern klingt die Weihnachtsweise
Laut stöhnt er auf in seiner Not
Und streckt die Zweige nach dem Tod
Die. Flocken fallen leise. *t. H.

ÄsiterÄrnst.
Wettervorhersage für Sonntag , den 18. Januar : Viel¬

fach neblig und wolkig, doch meist trocken, Frost langsam
nachlassend.

Reizte
Leipzig , 17. Jan . Verurteilung eines Spions.

Das Reichsgericht verurteilte gestern den wegen Spionage
angeklagten aus Rußland stammenden Kaufmann Gustav
Richter zu zwei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrver¬
lust. Wie in der Urteilsbegründung gesagt wurde, ist Richter
gegen Bezahlung für den russischen Spionagedienst tätig ge¬
wesen. Nachgewiesenermaßen hat er sich ein geheim zu hal¬
tendes Schriftstück zu verschaffen gewußt in der Absicht, dieses
dem russischen Nachrichtendienst zu übermitteln.

München , 15. Jan . Michael Dcngg,  der lang¬
jährige Leiter des Tegernseer Bauerntheaters und hervor¬
ragender Darsteller oberbaherischer Banerngestalten , ist ge¬
stern nach langer Krankheit, 50 Jahre alt , in Tegernsee ge¬
storben.

Paris , 17. Jan . Großes Aussehen erregt in hiesigen
Anwaltskreisen die Schr ecke n s t a t des bekannten Pariser
Rechtsanwalts Dr . Moslet, der in einer kleinen Stadt sich
aufhielt und plötzlich einen Tobsuchtsanfall bekam. Bei einem
Streit mit dem Hotelwirt schoß er diesen nieder. Auch
die zu Hilfe herbeigeeilte Polizei wurde mit Revolverschüssen
empfangen. Keiner der Beamten wurde verletzt. Nur mit
Mühe gelang es, Moslet zu überwältigen und ins ,Irrenhaus
zu bringen.

London, 17. Jan. Ueberlebende der Vulkan-
ka  t a str op h e. 88  Personen sind noch lebend auf der Vulva«
insel Sakumchima aufgefunden loorden. Die Matrosen der
zur Hilfeleistung eingetroffcnen Schiffe wateten bis zu den
Knien durch die Asche, um die Höhle erreichen zu können, un»
fanden die Menschen eng aneinander gekauert. Es scheinen
die einzig Ilebcrlebendcn der Stadt Kagochtma zu sein. Die
Stadt hat den Verlust von ca. 600 Menschen zu beklagest.

Devonport , 16. Jan . Das englische Untersee¬
boot „A 7" ist bei Plymouth gesunken.  Es besteht Hoff¬
nung, die Mannschaft zu retten.

London, 17. Fan. Die Rettungsarbeiten ain gefun¬
kenen Unterseeboot  dl 7, ble bis spät in die Nacht
hinein forrgeseht wurden, mußten eiirgcstellt werden, da
loegen des stürmischen Wetters die Bergungsarbeiten ergeb¬
nislos Verliesen. Man hat jegliche Hoffnung aufgegeben,
die Mannschaft zu retten . Die Ursache der Katastrophe soll
in falschen Tauchmanövern liegen.

Petersburg , 17. Jan. Die „Nowojc Wremja" bringt
neuerdings Enthüllungen über den Zaren Ferdinand von Bul¬
garien. Danach soll dieser durch Vermittelung des österreichi¬
schen Geschäftsträgers in Sofia der österreichischen Regierun»
den Text des serbisch-bulgarischen Geheimvertrages in die
Hand gespielt haben, so daß Oesterreich wihreud der Krise
immer aus dem Laufenden war. Auf die dringende Auffor¬
derung des österreichischen Kabinetts habe Zar Ferdinand
den Feldzug gegen Serbien unternommen. Dafür hat er das
Versprechen erhalten, daß er bei siegreichem Ausgang des
Krieges Thrazien erhalte.

Ncwyork, 17. Jan . Der Dampfer „Tanina" der Ham
burg-Amerika-Ltnte, der überfällig war , ist gestern in Ha
vanna eingetroffen und wurde ins Dock gebracht. Die Ver¬
zögerung ist dadurch entstanden, daß das Schiss mit sehr
schlechtem Wetter zu kämpfen hatte. Die an Bord befind¬
lichen 900 Passagiere befinden sich wohlauf.
Für Sie Redaktion verantwörrlichr 8 u b ro. Wt \ b e « t>a ch.

Die Zeitungs -Reklame ist zweifellos das sicherste Attt-
tel, das der Industrie - und Handelswelt zur Hebung des
Absatzes ihrer Erzeugnisse und Waren zu Gebote steht.
Bei der Schwierigkeit, auf dem weiten Gebiete des Reklame-
Wesens stets das Richtige und Zweckmäßige zu treffen, ist
es für alle Inserenten von ganz besonderem Werte, einen
zuverlässigen Führer und Berater zur Verfügung zu haben.
Diese Ausgabe erfüllt erfahrungsgemäß der bewährte Zei¬
tungs - Katalog der A n n o n ce n - E x p e d i t i o u
Rudolf Mosse,  der in 47. Auflage soeben erschienen
ist. In einem stattlichen, vornehmen Bande enthält der
Katalog, mit gewohnter Sorgfalt auf Grund des neuesten
Materials bearbeitet, die Zeitungen und Zeitschriften, für
welche die Annoncen-Expedition Rudolf Mosse Anzeigen an
nimmt. Wie seit Jahrzehnten ist auch diesmal dem Kata
log Rudolf Mosse's Normal-Zeilenmesser beigegeben, der
es jedem ermöglicht, die Jnsertiontzgebühren für eine An
zeige selbst zu berechnen. Mit dam Katalog zugleich er¬
halten die Geschäftsfreunde der Firina Rudolf Masse wieder¬
um eine elegante Schreibmappe, deren Inhalt ein Notiz
kalender für jeden Tag des Jahres und für jeden Geschäfts
mann nützliches Material bilden. Außerdem enthält die
Mapve Reproduktionen auffälliger Annoncen-Entwürfe, die
von der Firnia Rudolf Mosse für Kunden ihres Hauses
angefertigt wurden und die das Bestreben dieser Firma
zeigen, auch ans diesem Gebiete ihren Kunden iverrvoNe
Dienste zu leisten. _

Städtische Eisbahn Dillenburg.
Sonntag von nachmittags 3 Uhr ah

Eis -Konzert.
Eintritt : Erwachsene 20 , Ki nder 10 Pfennig.

v  DlUiWullii. #
Gebe ge' ne umnweldl . Aus-
tunst,wie man in kurzer Zeir o.
Gp.lepsie. FaUi»» t, Krum¬
pfen, Ä -rveolriden geheilt
meid, kann ! auch in alt . Fällen.

Hermann WiederHoidi
Hslmshaussn.

iPost Genturmen). Hess-Nass.
Witte MüLporto Selfüge«.

Feinsten Nürnberger
OchsemMl-Lalit

empfiehlt Fe . Sckräfer,
gegenüber dem Rathaus.

Pferd
für jedes Fuhrwerk geeignet
9 Jahre alt, sowie ei» eisern.
Schlitten billig zu verkaufe«

Näheres Geschäftsstelle.

Ei» Sohn achtbarer Elter«
kann sofort ocer zu On »r«
unlrr pur,sagen Bedingungen
in die Lehre eir trenn-

Emil Thomas,
Dampfiarbeiei und chem-

Waschanstalt.

wenn man ihnen statt Werner Breuer ’s Kaffee-
Surrogat in den bekannten blauen Paketen Nach¬
ahmungen in täuschend ähnlichen Packungen , die
oft minderwertig sind , anbietet . Achten Sie daher
beim Einkauf genau darauf, daß das verlangte
blaue Paket die Aufschrift Werner Breuer trägt,
denn nur solche Pakete stammen aus der Fabrik von
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Stödtisciies Krankenhaus.
8ch bin genötigt, noch einige Zeit meine Praxis auS-

Ntfetzen. Mr Vertretung im Krankenhanfc ist in aus¬
reichender Weise gesorgt.

Zu meiner Vertretung in schwierigen spezialärztlichen
Willen (Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshülfe) sind zwei
Mwziaknrzte aus Gießen jederzeit bereit, nach hier zu kommen.

Besondere Unkosten entstehen für die 'Kranken hierdurch
nicht.

_ Sanitätsrat Dr. Rühl.
Hah-Nerstrigeruug.

Obcrförsterci Oberscheld versteigert Samstag , de« 24.
s . Mts . von 3 Uhr nachm, in der Horch'schcn Wirtschaft in
Nanzenbach aus Forstort Schmidthain (127, 128, 130a und
132) Schutzbez. Eibach (Fstr. Troemper) etwa: Suchen: 450
«Km. Schi. n. Kppl., 600 Wlln., 100 Rm. Rsr. I, Birken:
15 Rm. Scht. u. Kppl., sichten: 100 Stä . III. und IV. Kl. mit
25 Fm., 5 Derbst. I. u. 3 Rm. Ntzkppl. (2,2 m lg.).

Die bctr. Bürgermeistereien, insbesondere Nanzenbach und
Elbach, werden um ortsübliche Bekanntmachung ers ucht.

Hokz-Bersteigernng.
Oberförstcrci Oberscheld versteigert Samstag , den 31.

Faunar , vorm, von 10 Uhr ab bei Wirt Zimmermann in
Bottcnhorn aus den Forstorten Alte Kuhwcg (Distr. 8a/c ),
Waldeck(Distr. 15a, 16a/b) und Koppe(Distr. 1a ) des Schutz¬
bezirks Wallenfels (Fstr. Wagner in Schwellcngrund) Buchen:
15 Rm. Ntzscht., 555 Rm. Scht. 212 Rm. Kppl., 53,60 Hdt.
Wlln. Nadelholz: 24 Rm. Scht. u. Kppl.

Tie betr. Bürgermeistereien werden um rechtzeitige orts¬
übliche Bekanntmachung ersucht.

Älice-Schulverein Abteilung II,
Giessen, Steinstrasse 10.

a) Hauswirtschaftliches Seminar:
Ijähriger Lehrgang mit staatlichem Examen.

b) Handarbeitsseminar:
Ijähriger Lehrgang mit staatlichem Examen.

c) Haushaltungsschule:
‘/„jähriger Lehrgang.

d) Kochschule:
Dauer der Kochkurse 36 Vormittage. 177Unterricht 3mal wöchentlich.
Beginn aller Kurse 1 April. Wohnung U«Verpflegung

kür auswärtige Schülerinnen in der Anstalt , Anmeldungen
bis spätestens 15. Februar erbeten . Nähere Auskunft und
Prospekte durch die Anstalt.

|if treue deutsche Heilsarmee
in Verbindung mit dem Gesang- und Gitarrenchor Frohn¬
hausen gedenkt, so Gott will, am Mittwoch , den 21 . Ja ».
1814 , abends 81/, Uhr im Thier ' schen Saale (früher
Viecher) eine

religiöse Uersammlung
abzuhalte». Eintritt frei. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Banklempnerein. Installalionsgesehäft
von »Fe Fl ^ ck , Zwinget 4

empfiehlt sich
in Reparatur von Badeöfen ^ Gasherden , ferner zur
Gas - Installation , Lieferung von Beleuchtungs - Gegen-
ständen , GiUhkörpern , aller Arten Glas -Ersatzteile etc,

Schnelle Bedienung und exakte Arbeit wird im Voraus
zn gesiche.it._1TO

Elegante Wohnungs-Einrichtungen,
einzelne Speise -, Schlafzimmer , Herranzimmer , vor¬
nehme Klubzimmer , Klubsessel , Teppiche sowie ein¬
zelne Stücke liefert in modernster, gediegenster Ausführung
unter strengster Diskretion leistungsfähige , grosse
Berliner Speziai - KSöbel - Firma an Private zu Katalog¬
preisen gegen 5% Verzinsung auf 182

Teilzahlung.
Kein Inkasso durch Boten , Kataloge werden nicht
versandt . Langjährige Garantie . Da unsere Vertreter
ständig ganz Deutschland bereisen, erbitten gefl. Nachricht,
wann der unverbindliche Besuch behufs Vorlegung von
Mustern und Zeichnungen erwünscht ist, nnt. Chiffre K, 1000
durch Rudolf Moese , Berlin , Königstr . 88/37.

Hin meinemKonset tiouS- tt. Modewarerl -Gejchäst
A sind Lehrstellen zu besetzen:

1. für einen gewandten Jungen mit
guten Schulkenntnissen,

2. für nicht zu junges Mädchen,
welches im Nähen geübt ist, zur Er¬
lernung der Putzbranche,

3. für ein Mädchen zur Ausbildung
als Verkäuferin.

Carl Fischer , DUlenbnrg,
Bis Endo Februar

Grosse Preis-Ermttssisuns
gegen Barzahlung anf

sämtliche Mtmufoktiiiin
Uurwek ^ esetsfe Sacken

= = = = = bedeutend unter Preis . = = = == = =

Auf Herren- u. Knaben-Konfektion gewähre ich 10°0 Rabatt.
Blaukreuzverein.
Heute Samstag Abmd

spricht Herr Bu <dessekretär
Lange im  Bereinsbaus.

Jedermann herzlich will¬
kommen. (180

Ma/SinenBaufliuBt OffenBada .M.
den preuß . Anftaften gfcicBpefiefTr'
SpeziafaßteifungfürEfeBrrorednik.
Großß . Direktor Prof . Eßerßardt.

i MoMaer £. Caparose.
J

Wohlfahrts - Lose
ä Mk 3,60 . 10167 Gsldgew
Ziehung vom 19—2!. Fearuar.tt 7500040000
30000 Mk. bares Geld.

Schles . Holst. Lose
äSO Pfg.,11 LosaSMk.

Ziehung 18. März.SculS!. loseöi Hk.
11 Lose 10 Mk. Zieh. IQ. febr.
Aachener Losea*Hk.

11 Lose 20Mk . Zieh.30. März
(Porto lOPfg,jedeListeaoPtg.) |versendet Glüeks-Koilekte
H.Deecke,Kreuznach.

Kopfläuse
Mauze«, Möhr vertilgt sicher
Aiamanlonwahrr Fl . tv 4

Allein echt: Kmls-Apothek«.

Größere Wohmnig
zum 1-April 1814 zu beziehen- j

Näheres Uferstraße Ä. !

Großer Posten
enorm billiger

Mettsze  uge
nur

P %. per Elle
empfiehlt

W.Berns, Dillenburg.

GWMMM
Win grosser Auswahl

v « a 30 Pf . an

Freibank.
Heute nachmitiaa 5 Uhr
SLw sine fleisch Berkam

Pfund 30 Pfennig.
Die Pol 'zeivsrwaltirng.

E, Hinekel. Lehrling
Eine

mit Sifi
billig abzng.ben. <184

Anweg 1.

kesucht. Eintritt sofort oder
bis Oster».

Alb . Hunkirche «,
Lack- u. Farben -SpezialhauZ,
Dtüenburg , Bahnhofftr. 6.

s

Schweselsaures
Ammoniak

Marke:

der gehaltreichste, sicherste und durch die. nachhaltigste
Wirkung ausgezeichnete, vollständig giftfreie Stickstoff¬
dünger von stets gleichmäßig leichter Streubarkeit ist

das erprobte und bewährte
Stickstoff-Düngemittel der praktischen Landwirtschaft

für alle Kulturpflanzen und auf allen Bodenarten, in Feld und Garten, auf
Wiese und Weide sowohl zur Herbstdüngung  als auch zur Düngung der
• Sommerfrüchte uud insbesondere  auch === = =

mr Kopfdüngung
der Wintersaaten, weil es, obwohl in einer  Gabe breitwürftg ausgestreut,
als eine stetig fließende Stickftoffquelle ein gleichmäßiges und ruhiges

Wachstum  der Pflanzen sichert.
Keine Sicker- oder Verdunstungsverluste!

Kein Befall! Keine Lagt rfrncht!
dagegen

Erhöhte Ernten bis zu 106 Proz. und mehr!
Bessere Beschaffenheit und Güte,
Längere Haltbarkeit der Früchte!

Reingewinne pro da Mk. 200.— dis 300.— und mehr.
Tausende von Versuchsergebnissen der groß. Praxis liefern dm Beweis hierfür.

Schwefel saures .Ammoniak  liefern alle landwirtschaftl. Vereine, Genossenschaften,
Düngsmittelhandler. Wo das Ammoniak nicht oder nicht zu angemessenen Preisen zu be¬
kommen ist, da erklärt sich die Deutsche Ammoniak-Berkaufs-Bereinigung, G. m. b. H,, tu
Bochum bereit, ihr Erzeugnis auch in einzelnen Säcken von je 100 kg Inhalt zu anzemeffene»
Preisen franko Empfangsstation westlich der Elbe und nach Süddeutschland gegen sofortige
Barzahlung abzugeben. Der Preis ist heute so gestellt, daß die Stickstoffeinheit im
schwefelsauren Ammoniak erheblich billiger ist als im Chilesalpeter. Ausführliche
Schriften über Herstellung, Anwendung und Wirkung zu den einzelnen Kulturpflanzen stets
unentgeltlich, durch die

Landwirtschaftliche Allskimftsstelle
der Deutschen Ammouiak-Berkattfs-Bereinigmrg, G. m. b. H.,

in Koblenz , Hohenzollernstraße 100.

Millionen
gebrauchen gegen

Husten , Katarrh,
Heiserkeit, Verschleimung
Krampf- und Keuchhusten

Slfin aot - uvgl. z,eugma#eUi Uv v. Aerzten u. Priv,
verbürg , den sicher. Erfolg.
Aeusserst bekömmlicheu.wohb

schmeckende Bonbons.
Paket SS Pf . Bsse 50 Pf.

zu haben bei : 3102
A. Q-. Qatbrod,
Wilh. Bsunor jr,,
Emst.Pietz Naciif.
P. Birkelbach, Strassebersb.
E. Eornpf, Drog., Nieder¬
scheld, H. Hof, Weidelbach,
Pr. Henrich, Bergebersbach
Aug. Möbus, Oberscheld.
Pr. Heymann, Oberrossbach,
J. Kreuzer, Eibelshausen.
Gust. Müller,

JM Oclise
Zum Fahren geeionet, zu ver¬
kaufen. Karl Stickel,
_ Manderbach.

Wohnung
2 oder 3 Zimmer, Küche u.
Zubehör auf 1. Febr. oder
ioäter zu vermieten. Roheres
Orauieuftr . 22 , 1 . Emge

Oranieustratze 5, größere

Wohnung
zum 1. Avril zu vermiete»

Näheres Steaerweg 2 .

Wohnung,
4 Zimmer, Küche«. Zubehör,
sowie Gartenanteil per 1. Avr.
zu vermieten. . <124

Reeh, Schioßberg l.
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